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Uerwaltungsgemelnsc[alt lUlünchenbernsdoil

Ausschreibung von zwei Gewerbe- und
Industriegrundstücken im Gewerbe-

und Industriegebiet Hopfenberg
der Stadt Münchenbernsdorf und der

Gemeinde Lederhose
1. Grundstücksbeschreibunq:

1.1. Grundstück West, Gemarkung Lederhose

Grundbuchstand: Amtsgericht Gera; Grundbuch von Lederhose
Blatt 141

Flur: 2

Flurstücknummer'. 48 / 27

Grundstücksgröße: ca. 9.822 m2

1.2. Grundstück Ost, Gemarkung Lederhose

Grundbuchstand: Amtsgericht Gera; Grundbuch von Lederhose
Blatr 141

FIur: 2

Flurstücknummer'. 51 /27

Grundstücksgröße: ca. 7.477 m2

1.3. beide Grundstücke
Lage: Die beiden Grundstücke liegen zentrai im Gewerbe- und
Industriegebiet. Sie sind von der Eichenstraße erschlossen.

Ein Lageplan im Maßstab 1:1.000, in welchem das ausgeschrie-
bene Grundstück eingezeichnet ist, liegt bei.

Baurecht: Der Bebauungsplan Hopfenberg sieht für die beiden
Grundstücke eine Gewerbenutzung (§8 BauNVO) sowie erne
Industrienutzung (§ 9 BauNVO) vor. Genauele Details zum Be-
bauungsplan können im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft
Münchenbernsdorf eingesehen werden.

Gew erbe gebiet Hoptenherg

Besonders in der jüngeren Geschichte hat sich die Region
Münchenbernsdorf zu einem optimalen Wirtschaftsstandort
entwickelt. Bei dem Industrie- und Gewerbegebiet ,,Hopfen-
berg" handelt es sich um ein interkommunales Gewerbegebiet
der Stadt Münchenbernsdorf und der Gemeinde Lederhose, die
in der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf zusammen-
geschlossen sind.

Die Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf hat ca. 6.000
Einwohner. Die Großstadt Gera ist ca. 15 km entfernt. Es sind
gerade einmal von Münchenbernsdorf zur erst im Jahr 2009
gebauten Bundesautobahnanschlussstelle,,Lederhose" BAB
9 nur 0,2 km und zum Hermsdorfer Kreuz (BAB 9 und BAB 4) 10
km sowie zur Bundesstraße 82 2 km. Dadurch ist das Gewerbe-
und Industriegebiet Hopfenberg sefu schnell und unkompliziert
erreichbar.

Die wunderschöne und natüriiche Umgebung, gepaart mit dem
zentral gelegenen Standort im Allgemeinen bietet den idealen
Rahmen für eine Firmenansiedlung.

Bisher haben sich beispielsweise schon Maschinenbau-, Physik-
instrumentenbau-, Elektro-, Fahrzeugzuliefer-, Bau- und Trans-
portbetriebe angesiedelt. Diese Voraussetzungen und das breite
Spektrum leistungsfähiger Industrie- und Gewerbebetriebe sind
Garant für eine zukunftsorientierte und kontinuierliche Entwick-
lung der Region Münchenbernsdorf

2. Zweck der Ausschreibuno. Inhalt des Kaufvertraoes.
Kaufpreis:

Der Verkauf von Baugrundstücken zur gewerblichen Nutzung ist
eine freiwillige Leistung der Stadt Münchenbernsdorf und der
Gemeinde Lederhose. Die Stadt und die Gemeinde lassen sich
dabei unter anderem von dem Ziel leiten, die marKgerechte öft]i-
che Versorg,ung mit Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen.
Durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben soll
zudem ein breitgefächertes Angebot wohnortnaher Arbeitsplätze
gesichert bzw. erweitert werden. Ein besonderes Augenmerk
liegt auf dem Erhalt bereits ortsansässiger Betriebe. Schließlich
giit es auch, durch Gewerbeansiedlung mitteibar die wirtschaft-
lich-flnanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Münchenbernsdorf
und der Gemeinde Lederhose nachhaltig zu sichern.
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Auch jungen Betrieben und Gewerbetreibenden sowie Start-Ups
soll die Chance gegeben werden, mit einem geeigneten Konzept
eine Betriebsstätte zu schaffen. Es können sich auch mehrere
Betriebe zu einer gemeinsamen Gebäudenutzung zusammen-
schiießen (Beispiel Handwerkerhof), um Synergtien beim Bauen
einschließlich Außenanlagen und der Nutzung und des Betriebs
von zentralen Einrichtungen (Heizung, Büros, Sozialräume usw.)
zu erhalten.

In dem mit der Stadt Münchenbernsdorf und der Gemeinde Le-
derhose abzusch-ließenden Kaufvertrag haben sich die Bewerber/
die Bewerberinnen zu verpflichten,

- das Grundstück innerhalb von drei Jahren ab Kaufvertrags-
abschluss mit einem bezugsfertigen Gebäude entsprechend
den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen; und

- in dem Gebäude innerhalb von drei Jahren ab Kaufvertragsab-
sch-luss einen Gewerbe- oder Industrlebetrieb aufzunehmen
und diesen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufrechtzuerhal-
ten; und

- das unbebaute oder das bebaute Grundstück bis zum Ablauf
der 10-jährigen Bindungsfrist weder ganz noch teilweise an
Dritte zu veräußern, an Diltte zu vermieten oder Dritten aus
anderem Rechtsgrund zur Nutzung zu überlassen.

Für den FaIl, dass der Erwerber/die Erwerberin gegen eine oder
mehrere der vorgenannten Verpflichtungen verstößt, wird zu-
gunsten der Stadt Münchenbernsdorf und der Gemeinde Le-
derhose ein mit einer Auflassungsvormerkung abgesichertes
Wiederkaufsrecht begründet, wobel die Stadt Münchenbernsdorf
und die Gemeinde Lederhose fordern kann, dieses mittels Zah-
lung eines Ablösungsbetrages abzulösen.

Die Stadt Münchenbernsdorf und die Gemeinde Lederhose veräu-
ßern die Grundstücke zu einem Mindestkaufpreis von 12,00 Euro
pro Ouadratmeter, der dem Bodenrichtwert des Grundstücks
zum Zeitpunkt des Abschiusses des Kaufvertrages entspricht.

3. Wertunq der Bewerbunqen:

Der Kaufpreis ist als Mindestpreis mit L2,- €/m2 festgesetzt. Der
Kaufpreis allein ist für die Vergabeentscheidung nicht maßge-
bend. Er darf den Mindestpreis nicht unterschreiten.

Die Stadt Münchenbernsdorfund die Gemeinde Lederhose legen
dazu folgende weitere Kriterien fest:

1. Arbeitsplätze

1.1. Arbeitsplätze in Relation zum FIächenbedarf

Auf Grund der knappen Flächenressourcen wird dem Aspekt der
Arbeitsplatzdichte ein großes Gewicht zugerechnet. Es werden
alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines Unterneh-
mens einbezogen, die von der Ansiedlung bzw. Verlagerung
betroffen sind. Soziaiversicherungspflichtige Teiizeitbeschäftige
werden gemäß ihrem prozentualen Anteil der unternehmens-
übllchen Arbeitszeit berücksichtigft. Die daraus ermittelte Zahl
wird in Bezug zum nachgefragrten Flächenbedarf gesetzt. Unbe-
rücksichtigt bleiben durch die Verlagerung voraussichtlich neu
entstehende Arbeitsplätze.
Der besondere Einsatz für Inklusion, Gleichstellung und Beschäif-
tigung älterer Arbeitnehmer*innen ist darzustellen. Ebenso ist
Voraussetzung, dass die Beschäftigten des Unternehmens ta-
rifgebunden bzw. übertariflich entlohnt werden, soweit für die
jeweilige Branche ein Tarif existieft.

1.2. Ausbildungsplätze
Ziel ist es, Ausbildung zu fördern und somit einem Fachkräfte-
mangel entgegenzusteuern. Die zum Zeitpunkt der Verfafuenser-
öffnung im Unternehmen besetzten Ausbildungsplätze werden
in Relation zum nachgefragten Flächenbedarf gesetzt.

2. örtliche/wohnortnahe Versorgung mit Gütern und/oder
Dienstleitungen

3. innovatives Unternehmen, Start-Up/Standortgemeinschaft
mehrerer Betrlebe

Auch jungen Betrieben und Gewerbetreibenden soll die Chance
gegeben werden, mit einem geeigneten Konzept eine Betriebs-
stätte zu schaffen. Dazu ist die Finanzierungszusage eines Kre-
ditinstituts und/oder eines geprüften Businessplans vorzulegen.

Es können sich auch mehrere Betriebe zu einer gemeinsamen
Gebäudenutzung zusammenschließen (Beispiel Handwerkerhof),
um Synergien beim Bauen einsch.ließlich Außenanlagen und der
Nutzung und des Betriebs von zentralen Einrichtungen (Heizung,
Büros, Sozialräume usw.) zu erhalten. Ein aussagefähiger Kon-
zeptplan ist dabei vorzulegen.
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4. Umsatzentwicklung
Gesunde und wachstumsstarke Unternehmen solien auf Grund
umfangreicher Investitionen nicht benachteiligrt werden. Als
Bewertungsgrundiage wird die durchschnittliche jährliche Ver-
änderung des Umsatzes der letzten fünf Jahre, bezogen auf den
Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung, verwendet.

5. Veränderungsbedarf
Beim Veränderungsbedarf soII der derzeitige Stand des Betriebs
dargelegit werden. Daraus ist das Entwicklungskonzept und das
Entwicklungspotential darzustellen und zu beschreiben.

6. Ökologie, Umwelt, Immissionen, Energie

Dle umweltrelevanten Aspekte einer Bebauung und Betrieb ei-
nes gewerblichen Unternehmens gelangen immer mehr in den
Focus der Gesetzgebung und der Geseilschaft. Drese Punkte sind
hinsichtlich ökologischer, energiesparender und flächensparen-
der Bauweise sowie der möglichen auftretenden Emissionen zu
beschreiben. Auch weiterführende Maßnahmen zu den Umwelt-
belangen sollen angegeben werden.

4. Abqabefrist. Inhalt der Bewerbunqen:

Interessenten haben ihre Bewerbung bis spätestens 31,.07.2023
bei der:

Verwaltungs gemeinschaft Münchenbernsdorf
Karl-Marx-Platz 13
07589 Münchenbernsdorf

schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der deutlichen
Aufschrift,,Bewerbung Gewerbegrundstück Hopfenberg" und
in deutscher Sprache einzureichen.
Die Bewerbungen müssen zwingend folgende Mindestinhalte
aufwelsen:

- Angaben zur Person des Erwerbsinteressenten (Rechtsform,
Vertretungsverhältnisse, Vorname, Name, Adresse, Telefon,
E-Mai1)

- Nennung eines Kaufpreisangebots in Euro pro Ouadratmeter
- detaillierte Beschreibung des geplanten Betriebes, wobei

insbesondere auf die unter vorstehender Ziffer 3. als Bewer-
tungskriterien aufgeführten Punkte elnzugehen ist

- bei bereits ortsansässigen Betrieben:
Darlegung, warum eine Bewerbung für ein weiteres Gewer-
begrundstück erfolgü

- bei geplanter Unternehmensneugründung:
Vorlage einer vorläuflgen Finanzierungszusage sowie Vorlage
eines geprüften Businessplans

- bei,,Standortgemeinschaften" :

Darsteliung der beabsichtigi[en gemeinschaft]ichen Grund-
stücks-/Gebäudenutzung sowie Darlegung angestrebter Sy-
nergieeffekte

5. Ansprechpartner:
Rückfragen sind zu richten an:

Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf
Herrn Lars Langethal
Karl-Marx-Platz 13
07589 Münchenbernsdorf
Te].: 036604 - 899 33
Fax: 036604 - 899 20
E-Mail : iangethal@rathaus-muenchenbernsdorf . de

6. Sonstiqe Informationen zur Ausschreibunq:
Die Stadt Münchenbernsdorf und die Gemeinde Lederhose be-
halten sich die Entscheidung vor,
- ob,
- wann,
- an wen und
- zu welchen Bedingungen
die ausgeschriebenen Grundstücke veräußert werden.
Der Stadt Münchenbernsdorf und der Gemeinde Lederhose bleibt
es insbesondere unbenommen, feh_lende Informationen nachzu-
fordern und mit Erwerbsinteressenten nachzuverhandeln.
Mittels der Ausschreibung soI]en Erstanqebote von Erwerbsin-
teressenten eingeholt werden. Rechtliche Bindungen leiten sich
weder aus der Ausschreibung noch aus den Erstangeboten ab.
Folglich können Erwerbsinteressenten aus der Nichtberück-
sichtigung ihrer Erstangebote keine Ansprüche gegen die Stadt
Münchenbernsdorf und die Gemeinde Lederhose ableiten.
Andererseits kann die Stadt Münchenbernsdorf und die Ge-
meinde Lederhose von den Erwerbsinteressenten keinen Grund-
stückskauf auf Basis der Erstangebote verlangen.



§tadl lfllünc[en[srnsdorl

Bekanntmachungen
der Stadt Münchenbernsdorf

In der Sitzung des Stadtrates der Stadt Münchenbernsdorf am
23.05.2023 wurden folgende Besch.lüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: 020523
Der Stadtrat der Stadt Münchenbernsdorf bescruießt die Geneh-
migung der Niederschrift zur Stadtratssitzung vom 25 .04.2023 -
Offentlicher Teil.
Abstimmunqsergebnis : 75/ 1.5/ 1.3/0/2-

Beschluss-Nr.: 030523
Der Stadtrat der Stadt Münchenbernsdorf beschließt die Kandi-
datin Frau Grit Steingrüber, wohnhaft 07589 Münchenbernsdorf,
Jenaer Straße 32 in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
für den Amtsgerichtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis : 1.5/ 15 / 1.5 / 0 / 0-

Beschluss-Nr.: 040523
Der Stadtrat der Stadt Münchenbernsdorf besch-ließt den Kandi-
daten Herrn Cfuistian Bu1st, wohnhaft 07589 Münchenbernsdorf,
Geraer Str. 18 in die Vorsch]agsüste für die Wahl der Schöffen für
den Amtsgerichtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis: 75/ 1.5/ 15/0/0.

Beschluss-Nr.: 050523
Der Stadtrat der Stadt Münchenbernsdorf beschließt den Kan-
didaten Herrn Volker Lück wohnhaft 07589 Münchenbernsdorf,
Akazienstraße 12 in die Vorsch-iagsliste für die Wahl der Schöffen
für den Amtsgerlchtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis : 1,5/ 1,5 / 15 / 0 / 0-
* Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Münchenbems-

doff/ davon anwesenü Ja-Stimmen / N ein-Stimmen/ Stimmenthaltungen

Die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt Münchenbernsdorf
flndet am

Dienstag, 04. Juli 2023, 19.00 Uhr
im Kulturhaus Münchenbernsdorf, Geraer Straße 28 -

Vereinszimmer
statt.

gez. Stehfest - Bürgermeister Stadt Münchenbernsdorf

Offentliche Bekanntmachung
über den Beginn

der Vorbereitenden Untersuchungen
An die Eigentümerinnen und Eigentümer und

Pächterinnen und Pächter von Grundstücken im
Gebiet der Innenstadt von Münchenbernsdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Stadtkern ist schon seit einigen Jahren das ,,Sorgenkind"
der Stadt Münchenbernsdorf. Nun möchte die Stadt rn einem
gemeinsamen, strukturierten Prozess die städtebaulichen Miss-
stände aufgreifen und die Innenstadt intensiv aufwerten. So
so11en Straßen, Plätze, Grünflächen und Gebäude saniert werden.
Neben den kommunalen Investitionen sollen auch Sie als Bürger/
Eigentümer motiviert werden, in Ihre Immobilien zu investie-
ren. Für die Sanierungen und Aufwertungen werden vom Staat
Anreize in Form von massiven Steuervergünstigungen und (in
Abhängigkeit von der Zuteilung) auch Fördermittel angeboten.

Die Stadt hat in der Vergangenheit für die Marktsanierung Zu-
wendungen erhalten und wird weitere Mittel u.a. aus der Städ-
tebauförderung akquirieren.

Im ersten Schritt hat der Stadtrat von Münchenbernsdorf in
seiner Sitzung am 27.02.2023 den Beschluss über den Beginn
der Vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet Innenstadt
beschlossen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlus-
ses im Amtsblatt Nr. 30/3 vom 23. März 2023 iJ.ber den Beginn
der Vorbereitenden Untersuchungen flnden nach § 141 Abs.
4 Saru L BauGB die §§ 137, 138 und 139 BauGB Anwendung,
welche die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die
Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öffentli
cher Aufgabenträger regelt.

Die Stadt Münchenbernsdorf möchte die vorhandenen städtebau-
lichen Missstände beheben. Damit dies mit staatlicher Förderung
geschehen kann, hat die Stadt Münchenbernsdorf gemäß § 141
Abs. 1 BauGB zunächst Vorbereitende Untersuchungen im Gebiet
durchzuführen, die erforderlich slnd, um eine Beurteilungsgrund-
lage über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, struk-
turellen und städtebaulichen VerhäItnisse und Zusammenhänge
sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführ-
barkeit der Sanierung im Allgemeinen zu gewinnen.

Die Stadt Münchenbernsdorf hat das fachlich qualiflzierte und
erfahrene Planungsbüro WOHNSTADT Stadtentwicklungs- und
Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH Geschäftsstelle Weimar
mit der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen be-
auftragrt. Das Planungsunternehmen hat die Stadt bereits in der
Vergangenheit bei der Umsetzung der Marktsanierung unter-
stützt und besitzt aus diesem Grund eine ausgeprägte Ortskennt-
nis im Stadtkern von Münchenbernsdorf. Die Planungsaufgabe
wird seitens der WOHNSTADT durch Herrn Martin Günther und
Herrn Dominic Otto bearbeitet. Das Land Thüringen fördert diese
Planungsleistungen, um die Stadt Münchenbernsdorf in ihrer
städtebaulichen Entwicklung zu unterstützen.

Das Gebiet der Innenstadt wurde als städtebauliches Problem-
gebiet ermittelt. Städtebauliche Probleme können sich in der
Substanzschwäche (2.B. Zustand und Ausstattung der Gebäu-
de, Erschließung, Mischung/Trennung Arbeit und Wohnen etc.)
und der Funlrtionsschwäche (2.B. wohnbezogene, verkehrliche,
wirtschaftliche, kulturelle und infrastrukturelle Oualität) in ei-
nem Untersuchungsgebiet zeigen. Das Ziel ist es, mit der Vor-
bereitenden Untersuchung diese städtebaulichen Probieme zu
identiflzieren und mit städtebaulichen Maßnahmen das Gebiet
aufzuwerten. Durch Ihre aktive Mithilfe können die Probleme
schneller identiflziert und die Vorbereitende Untersuchung ab-
geschlossen werden.

Die Sanierung soIl mit Ihnen als Eigentümerinnen und Eigentü-
mern, Pächterinnen und Pächtern sowie sonstigen Betroffenen
möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Erörterung wird als
Beginn eines laufenden Dialogs zwischen Ihnen als Bürgerinnen
und Bürger und der Stadt verstanden. Der Wunsch der Stadt ist
es, dass Sie sich in das Untersuchungs- und Planungsgesche-
hen aktiv mit einbringen. im Laufe des Erarbeitungsprozesses
werden daher eine Befragung sowie ein Workshop durchgeführt.
Paraliel zum Interesse der Stadt, die Bürger im Prozess weitge-
hend zu beteiligen, sieht § 138 BauGB eine Auskunftspflicht vor.
Danach sind Sie verpflichtet, der Stadt oder ihren Beauftragten
Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Be-
urteilung der Sanierungsbedürftigkeit des Gebietes oder zur Vor-
bereitung oder Durchführung der Sanierung des Gebietes erfor-
derlich ist. Die abgefragten Informationen dienen ausschließlich
als Grundlage zur Erarbeitung städtebaulicher Zielsetzungen.

Nach § 141 Abs. 4 Salz 1. BauGB werden Vorhaben nach § 29
Absatz 1 (Vorhaben, die die Errichtung, Anderung oder Nut-
zungsänderung von bauiichen Anlagen zum Inhalt haben) und
die Beseitigung von baulichen Anlagen bis zum AbscNuss der
vorbereitenden Untersuchung und der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebietes zurückgestellt. Die Zurückstellung dient
der Festsetzung eines Ausbauzustandes während der Vorun-
tersuchung.

Die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchungen ist Vo-
raussetzung für eine mögliche förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes (§ 142 BauGB Sanierungssatzung). Die Ergebnisse
der Vorbereitenden Untersuchungen geben den Beschlussgre-
mlen hierfür eine gesicherte Beurteilungsunterlage.
Die Vorbereitenden Untersuchungen sind für alle Beteiligrte eine
wichtige Grundlage von Entscheidungen im laufenden Sanie-
rungsverfahren.
Folgende Bedeutung besitzen die Vorbereitenden Untersuchun-
gen (VU):

- Sie dienen der umfassenden Bestandsaufnahme des Gebiets
und vor allem der Feststellung städtebaulicher Missstände i.
S. v. § 136 Abs. 2 und 3 BauGB.

- Sie sollen die Stadt in die Lage versetzen, das Erfordernis der
Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschrif-
ten der §§ 152 - 156 a BaUGB beurteilen zu können.

- Die Stadt erhält Informationen, welche städtebaulichen Ziele
mit der Sanierung erreicht werden können, mit welchen Aus-
wirkungen sie rechnen muss und was die Sanierung ungefähr
kosten wird.

- Die Stadt gewinnt Anhaltspunlrte zur voraussichtlichen Dauer
der Sanierung.
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- Notwendige Investitionen der Stadt werden frühzeltig ermit-
telt und der Iängeren Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

- Für die Bürgerinnen und Bürger wird anschaulich, was im
Berelch ihres Grundstücks und in der Umgebung geschehen
wird.

- Dle öffentllchen Auftraggeber (2.8. Denkmalschutzbehörde,
Straßenbaubehörde, Energieversorgungsunternehmen) er-
fahren, wo und wann sie sich an der Sanierungsmaßnahme
beterligen sollen.

- Die nach Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörden und die
für die Aufstellung des StädtebaufÖrderprogramms und für
die Bewiiligung der Städtebauförderungsmittel zuständigen
Stellen erhalten eine sachgerechte Unterlage für Ihre Arbeit.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch, sollten Sie schon
Fragen oder Anregungen haben, teilen Sie uns diese gerne mit.

gez. Andreas StehJest
Bürgermeister der Stadt Münchenbernsdorf

Untersuchungsgebiet,,Innenstadt Münchenbernsdorf "

1i,,,.

Gemelnüe §aara

Bekanntmachung der Gemeinde Saara
Korrektur der Veröffentlichung vom 25.05.2023 Amtsblatt Num-
mer 5:

Beschluss-Nr. 080523
Der Gemeinderat der Gemeinde Saara beschließt, den Kandidat
Herrn Christoph Häus]er, wohnhaft 07589 Saara, OT Geißen,
Hasenhöhe 8, in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
für den Amtsgerichtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis: 9/ g/ 9/ 0/ 0.)
*) Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Gemeinderates/davon anwesend/

J a - St imm e n/ N e in - S t imm e n/ E nth altu n g e n

gez. Frankenberg - Bürgermeisterin Gemeinde Saara

Gemelnde Boclra

Bekanntmachung der Gemeinde Bocka
In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Bocka am
23.O5.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 070523
Genehmigung der Niederschrift vom 14.03.2023 - Öffentlicher
Teil
Abstimmungsergebnis: 5/ 4/ 3/ 0/ 1'.)

Beschluss-Nr. 080523
Der Gemeinderat der Gemeinde Bocka besciließt in seiner heu-
tigen Sitzung das Einvernehmen zum vorliegenden Antrag auf
Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB der Antragstellerin Cornelia
Bucksch, Am Höllenberg7,07589 Bocka / OT Großbocka.
Inhait des zu genehmigenden Antrages ist die geplante Errich-
tung eines Carports außerhaib des im Bebauungspian dafür
vorgesehenen Baufeldes. Das Carpoft soll an der südÖstlichen
Grundstücksgrenze ?Jm Flurstück 6219 errichtet werden. Das
im Bebauungsplan dafür vorgegebene Baufenster wird dadurch
um ca. 10 m in östliche Richtung verschoben. Weiterhin wird
beantragt, das Carport mit einem Pultdach zu errichten. Laut
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Bebauungsplan sind Garagen und Carports mit Satteldächern in
einer Dachneigung von mind. 25 ' zu versehen. Grundlage des Be-
schlusses sind die vom Antragsteller eingereichten Unterlagen.
Abstimmungseroebnis: 5/ 4/ 4/ 0/ 0.)

Beschluss-Nr. 090523
Der Gemeinderat der Gemeinde Bocka beschließt in seiner heu-
tigen Sitzung das Einvernehmen zum vorliegenden Antrag auf
Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BaUGB der Eheleute Patrick und Eli-
sabeth Steinchen, Am Höllenberg 39, 07589 Bocka/OT Großbocka.
tnhait des zu genehmigenden Antrages ist die geplante Er-
richtung eines Carports außerhalb des im Bebauungsplan da-
für vorgesehenen Baufeldes. Das Carport soll an der südlichen
Grundstücksgrenze zum Flurstrick 65/13 errichtet werden. Das im
Bebauungsplan dafür vorgegebene Baufenster beflndet sich an
der nördlichen Grundstücksgrenze zum Grundstück 65/31 (Stra-
ße). Weiterhin wird beantragrt, das Carport mit einem Pultdach zu
errichten. Laut Bebauungsplan sind Garagen und Carports mit
Satteldächern in einer Dachneigung von mind. 25 " zu versehen.
Grundlage des Beschlusses sind die vom Antragsteller einge-
reichten Unterlagen.
Abstimmungsergebnis: 5/ 4/ 4/ 0l 0-)

Beschluss-Nr. 100523
Der Gemeinderat der Gemeinde Bocka beschließt auf der Grund-
lage der erfolgten Ausschreibung der Verwaltungsgemeinschaft
Münchenbernsdorf die Auftragsvergabe für die Planungsleis-
tungen zur Aufhebung des Bebauungsplanes ,,Auf dem Scheit-
ber[" der Gemeinde-Bocka, an die Gese]lschaft für Ökologie
und Landschaftsplanung mbH, Schlossberg 7,07570 Weida. Die
Auftragssumme beträgt 17.711.,37 € (brutto).
Abstimmungsergebnis: 5/ 4/ 3/ 0/ 1'-)

Beschluss-Nr. 110523
Der Gemeinderat der Gemeinde Bocka beschließt die Satzung
über die Erhebung von Gebühren für dle Benutzung der Kin-
dertageseinrichtung ln kommunaler Trägerschaft und die lnan-
spruchnahme von Verpflegungsangeboten der Gemeinde Bocka
(Kindergartengebührensatzung).
Abstimmunosergebnis: 5/ 4/ 3/ 0/ 1,-)

Beschluss-Nr. 720523
Der Gemeinderat der Gemeinde Bocka beschließt die Satzung
über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde
Bocka (Kindertageseinrichtungsbenutzungssatzung).
Abstimmungsergebnis: 5/ 4/ 31 0/ 1,.)

Beschluss-Nr. 130523
Genehmigung der Niederschrift vom 1'4.03.2023 -
Nichtöffentllcher Teil
Abstimmungsergebnis: 5/ 4/ 3/ 0/ 1'-)

.) Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Gemeinderates/ davon anwesenÜ
J a- Stimmen/ N ein-Stimmen/ Stimmenthaltungen

gez. Kaiser - Bürgermeister Gemeinde Bocka

Satzung über die
Benutzung der Kindertageseinrichtung

der Gemeinde Bocka
(Kindertages einrichtungsbenutzungs s atzung

der Gemeinde Bocka)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) in der Fassunq der Bekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41.) 

^)letil 
geAndert durch Artikel 3

des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsicht-
lich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels
von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 05. Oktober
2022 (cVBl.23/2022 vom Ausgabetag 26.L0.2022 Seite 414, 415)
und der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten,
anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aIs
Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thürin-
ger Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 20L7
(GVB]. 276), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
31. Juli 2021. (gVBl. S. 387) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Bocka in der Sitzung am 23.05.2023 die folgende Satzung über
die Benutzung der Kindertageseinrichtung beschlossen:

§ 1 Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung,,Bockaer Rappeikiste " in Großbocka
wlrd von der Gemeinde Bocka als öffentliche Einrichtungen un-



terhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser
Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2 Aufgaben und Grundsätze
(1) Die Aufgaben der Kindertageseinrichtung bestimmen sich

nach den Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten,
anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
als Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch
(Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) und den ein-
schlägigen Rechtsverordnungen.

(2) Die Rechte und Pflichten nach dieser Satzung nehmen die
Eltern wahr. Eitern im Sinne dieser Satzung sind gemäß s 1

Abs. 4 ThürKigaG die jeweiligen Personensorgeberechtigten
im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) oder Erziehungsberechtigten im Sinne des s 7
Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.

(3) Mit der Anmeldung und Aufnahme ihres Kindes in die Kin-
derlageseinrichtung erkennen die Eltern die Benutzungsre-
gelungen dieser Satzung an. Gleiches gilt auch für die Kon-
zeption der Einrichtung. Dies schließt auch die Zustimmung
zur Betreuung ihres Kindes im Alter vom vollendeten ersten
Lebensjahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in
einer altersgemischten Gruppe von Kindern im Alter von drei
Jahren bis zum Schuleintritt ein.

§ 3 Kreis der Berechtigten
(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kin-

dern, die in der Gemeinde Bocka ihren Wohnsitz (Haupt-
wohnung i.S. des Melderechts) haben, nach Maßgabe der
verfügbaren P1ätze offen.

(2) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kinder, die ihren
Wohnsitz in einer anderen Gemeinde haben, auf Grund des
Wunsch- und WaNrechts nach § 5 ThrirKigaG bzw. § 5 SGB
VIII aufzunehmen, wenn verfügbare Ptätze vorhanden sind.

(3) In der Kindertageseinrichtung werden Kinder im Alter von
1 Jahr bis zum Schuleintdtt betreut.

(4) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbele-
gung erreicht ist, sind weitere Aufnahmen erst nach Frei-
werden von Plätzen möglich. Im Übrigen entscheidet der
Zeitpunkt der Anmeldung für die Aufnahme des Klndes.

(5) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch, in Ergän-
zung von Absatz 1, für Kinder, die ihren Wohnsitz in der
Gemeinde Hundhaupten haben, solange ein rechtkräftiger
Vertrag zwischen den Gemeinden Bocka und Hundhaupten
zur Bereitstellung von Plätzen in der Einrichtung und zur
Finanzierung der Elnrichtung besteht.

§ 4 Öffnungszeiten / Schließ zeiter, / Betreuungsumfang
(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis

freitags von.06:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Neufest-
legung der Offnungszeit der Einrichtung erfolgrt nach Anhö-
rung des Elternbeirats durch den Träger der Einrichtung.

(2) Die Eltern haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Betreu-
ungsumfängen zu wählen. Eine Betreuung kann entweder in
Form einer Ganztagsbetreuung oder einer Halbtagsbetreu-
ung (vormittags oder nachmittags, also jeweils ab oder brs
12:00 Uhr) erfolgen.

(3) Wünschen die Eltern eine Anderung des ursprünglich ge-
wählten Betreuungsumfangs, muss dies der Leitung der
Elnrichtung spätestens 2 Wochen vor der gewünschten An-
derung mitgeteilt werden.

(4) Zwischen Weihnachten und Neujahr eines Jahres kann
die Kindertageseinrichtung geschlossen bleiben, sofern
der Elternbeirat hierzu seine Zustimmung erteilt hat. An
Brückentagen (Tag vor oder nach einem Feiertag, der auf
einen Dienstag oder Donnerstag fäIlt) kann die Einrichtung
ebenfalls scNießen, wenn dies den Eltern rechtzeitig, also
mindestens zwei Wochen vorher, durch die Leitung der Ein-
richtung bekannt gegeben wird und der Elternbeirat seine
Zustimmung erteilt.

(5) Während der gesetzlich festgelegten Sommerferien in Thü-
ringen kann die Einrichtung bis zu zwei Wochen gesch-los-
sen werden. Die genaue Schließzeit der Einrichtung wird
durch die Leitung der Kindertageseinrichtung zu Begrinn
des Krndergartenjahres bekannt gegeben. Auch hier ist die
Zustimmung des Elternbeirates erforderlich.

(6) EItern von Kindern, die in den folgenden Kindergartenjahren
von der Zahiung der Elternbeiträge aufgrund der gesetzlich
geregelten Elternbeitragsfreiheit befreit werden, haben unter
Beachtung des § 30 Abs. 4 ThürKigaG bis 31. Januar des
laufenden Jahres die Möglichkeit, den Betreuungsumfang für

ihr Kind zu wählen oder zu ändern, der ab 1. März vor Beginn
der Beitragsbefreiung bis zur Beendigung des Betreuungs-
verhältnisses in der Kindertageseinrichtung gelten so11. Eine
Reduzierung des BetreuungsurnJangs ist grundsätzlich auch
nach dem 1. März unter Einhaltung der Frlsten nach Abs. 3
möglich. Eine Erhöhung des Betreuungsumfangs unter Ein-
haltung der Fristen nach Abs. 3 ist in begründeten Ausnah-
mefäIlen möglich. Hierzu sind der Gemelnde die Gründe ftir
dle Erhöhung des Betreuungsumfangs mit der Beantragung
darzulegen.

§SAufnahme/Anmeldung
(1) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertagesein-

richtung ärztlich oder amtsärztlich untersucht werden, was
durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über die gesund-
heitliche Eignung zum Besuch der Einrichtung nachzuweisen
ist. Die Bescheinigung so11 auch Hinweise auf Unverträglich-
keiten und Allergien enthalten. Darüber hinaus haben die
Eltern dem Träger den Nachweis zu erbringen, dass zeitnah
vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen
voliständigen, altersgemäßen und nach den Empfehlungen
der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz
des Kindes erfolgt ist. Die ärztliche Bescheinigung und der
Nachweis der Impfberatung solIen zum Zeitpunkt der Voriage
in der Kindertageseinrichtung nicht älter als vier Wochen
sein.

(2) Vor Beginn der Betreuung eines Kindes ab Vollendung des
ersten Lebensjahres ist der Leitung der Kindertageseln-
richtung nachzuweisen, dass ein ausreichender Impfschutz
gegen Masern bzw. eine Immunität gegen Masern besteht
oder das Kind aufgrund einer medizinischen Kontraindikation
nicht geimpft werden kann. Ein ausreichender Impfschutz
besteht, wenn ab der Vollendung des ersten Lebensjahres
mindestens eine Schutzimpfung und ab der Vollendung des
zweiten Lebensjahres mindestens zwei Schutzimpfungen
gegen Masern bei dem betroffenen Kind durchgeführt wur-
den. Zum Nachweis des ausreichenden Impfschutzes bzw.
der Immunität gegen Masern ist der Kindertageseinrichtung
vorzulegen:
1,. eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 des In-

fektionsschutzgesetzes (IfSG) oder ein ärztliches Zeugnis,
auch in Form einer Dokumentation nach § 26 Abs. 2 Satz
4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, darüber, dass
bei dem zu betreuenden Kind ein nach den Maßgaben
von § 20 Absatz I Satz 2IfSG ausreichender Impfschutz
gegen Masern besteht,

2. eln ärztliches Zeugnis darüber, dass bei dem zu betreu-
enden Kind eine Immunität gegen Masern vorliegt oder
sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht
geimpft werden können oder

3. eine Bestätigßrng'einer staatllchen Stelle oder der Leitung
einer anderen Einrichtung im Sinne von § 20 Absatz B

Satz 1 IfSG darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1

oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat.
(3) Die Anmeidung soll in der Regel sechs Monate vor der ge-

wünschten Aufnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft
unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Formulars
erfolgen. Diese reicht die Anmeldung unmittelbar an die
Elnrichtung weiter. Kurzfristige Anmeldungen können in
begründeten AusnahmefäI1en (2.B. Zuzug, berufliche Ver-
änderung) im Rahmen der zur Verfügung stehenden freien
Piätze berücksichtigt werden.

(4) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens kön-
nen im Rahmen des Wunsch- und Wah-lrechts der Eltern nach
§ 5 ThürKigaG bei freien Kapazitäten aufgenommen werden.
Die Eitern sollen dles bei der Gemeinde sechs Monate vor
der gewünschten Aufnahme unter Angabe der gewünschten
Einrichtung beantragen.

(5) Die Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung
erfolgrt durch Bescheid zu dem darin festgesetzten Datum.
Ab dem im Aufnahmebescheid festgesetzten Datum sind die
E1tern zur Zahiung der Benutzungsgebühr nach Maßgabe
der Gebührensatzung: verpflichtet, es sei denn, sie haben
den Platz rechtzeitig mindestens 1 Monat vor der geplanten
Aufnahme ihres Kindes schriftlich gegenüber der Verwal-
tunqsgemeinschaft Münchenbernsdorf, deren Mitgliedsge-
meinde die cemeinde Bocka ist, gekündigt.

(6) Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung kann widerru-
fen werden, wenn das Kind seinen Hauptwohnsitz in einer
anderen Gemeinde/Stadt hat oder aus den Gemeinden Bocka
und Hundhaupten in eine andere Gemeinde/Stadt verzieht
und der Platz für die Betreuung eines Kindes der eigenen
Gemeinde benötigit wird. Der Aufnahmebescheid wird für
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derartige FäI]e grundsätzlich mit einem Widerrufsvorbehalt
versehen. Der Widerruf soll sechs Monate vor der beabsich-
tigrten Beendigung des Betreuungsverhältnisses den Eitern
zugestellt werden. Zuvor sind die Eltern anzuhÖren.

(7) Beabsichtigen die Ettern mit ihrem Kind den Umzug in eine
andere Gemeinde/Stadt und soll das Kind auch weiterhin in
der schon vor dem Umzug besuchten Kindertageseinrichtung
betreut werden, ist dies der Gemeinde, in der das Kind be-
treut wird, ebenfalls sechs Monate vor dem geplanten Umzug
mitzuteilen.

(B) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im
Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII bei
freien Kapazitäten aufgenommen werden, wenn die nicht
durch Elternbeiträge gedeckten Kosten des Platzes durch
die Wohnsitzgemeinde bzw. den örtlich zuständigen Träger
der Jugendhilfe des Kindes unÜoder durch die Eltern selbst
übernommen werden.

§ 6 Mitwirkungspflichten der Eltern
(1) Die Eltern sorgen für einen regelmäßigen und kontinuierii-

chen Besuch der Kinder unter Beachtung der Offnungszeiten
der Einrichtung sowie des gewähJten Betreuungsumfangs.

(2) Die Eitern unterstützen die Eingewöhnung ihrer Kinder. Die
hierzu in der Einrichtung getroffenen Absprachen sind im
Interesse der Kinder einzuhalten. Die Eingewöhnung beginnt
mit der Aufnahme des Kindes und beträgrt in der Regel sechs
Wochen.

(3) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der Betreuungszeit
dem pädagogischen Personal und holen es nach Beendi-
gung der Betreuungszeit beim pädagogischen Personal der
Einrichtung wieder ab. Die Aufsichtspflicht des pädagogi-
schen Personals beginnt mit der persönlichen Ubernahme
des Kindes und endet mit der Ubergabe des Kindes durch
das Personal an die Eltern oder abhoiberechtigten Personen.

(4) Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die
Einrichtung schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des
Kindes berechtigt ist. Die abholberechtigte Person soli min-
destens zwöU Jahre alt sein. Soii ein Kind den Heimweg
ailein antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklärung
der Eltern gegenüber der Leitung. Die Erklärungen können
jederzeit widerrufen bzw. geändert werden.

(5) Bei Verdacht oder Auftreten einer ansteckenden Krankheit im
Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beim Kind oder in
der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Eltern zu unver-
züglicher Mitteilung an die Leitung bzw. das pädagogische
Personal der Einrichtung verpflichtet. In diesen Fällen darf
die Einrichtung erst wleder besucht werden, wenn elne ärzt-
Iiche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

(6) Das Feh1en des Kindes wegen Krankheit oder aus anderem
Grund ist unverzügIich, nach MÖgiichkeit bis 0B:00 Uhr des
ersten Abwesenheitstages, der Leitung der Einrichtung oder
dem Erzieherpersonal mitzuteilen. Die voraussichtliche Dau-
er der Abwesenheit soll angegeben werden.

(7) Die Eltern informieren die Kindertageseinrichtung über alle
wesentlichen Veränderungen, die die Personensorge oder
die Gesundheit des Kindes betreffen

(8) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie der
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung
der Kindertageseinrichtung einzuhalten und insbesondere
die Elternbeiträge regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten.

§ 7 Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung
(1) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr

beauftragrte Person übt das Hausrecht in der Kindertages-
einrichtung aus.

(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr be-
auftragte Person führt das Aufnahmegespräch mit den Eltern
und nimmt die Belehrung nach § 34 Abs. 5 des Gesetzes zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infelrtionsschutzgesetz-IfSG) vor. Sie verlangrt von
den Eltern von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres
die Vorlage eines Nachweises nach § 20 Abs. I Satz 1 IfSG.
Treten die im IfSG genannten Krankheiten oder ein hierauf
gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet, un-
verzüglich die im Gesetz vorgeschriebenen Meldungen und
Vorkehrungen zu treffen.

§ I Elternbeirat
Die Eltern der betreuten Kinder in der Einrichtung haben das
Recht, einen Elternbeirat zu biiden. Die Wahi des Elternbeirats
erfolgit nach den Regelungen des § 12 Abs. 4 und 5 ThürKigaG.
Die Gemeinde stellt die Beteiligungsrechte des Elternbeirats
bei Entscheidungen nach § 12 Abs. 2 und 3 ThürKitaG sicher.
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Darüber hinaus erfolgrt eine Einbeziehung des Elternbeirats
entsprechend der Regelung des § 29 ThürKigac im Falle einer
geplanten Erhöhung der Elternbeiträge.

§ 9 Versicherungsschutz
(1) Während der Betreuungszeit und für den direlrten Hin- und

Rückweg zur Kindertageseinrichtung sowie für gemeinsame
Alrtivitäten und Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung
(2.8. Ausflüge) einsciließIich der hierfür notwendigen Hin-
und Rückwege besteht Unfailversicherungsschutz im Rah-
men der gesetzllchen Unfallversicherung

(2) Für die Kindertageseinrichtung besteht eine Haftpflichtver-
sicherung. Für mitgebrachte persönliche Gegenstände wird
keine Haftung übernommen.

§ 10 Elternbeiträge
Für die Benutzung der Einrichtung wird von den Eltern der Kin-
der ein im Voraus zu zahlender Elternbeitrag nach Maßgabe der
jeweils gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung erhoben.
Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgtt durch Bescheid.

§ 11 Abmeldung
Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes.
Eine Abmeldung ist in der Regel nur zum Ende eines Kalender-
monats mögIich. Sie ist einen Monat vorher der Verwaltungsge-
meinschaft Münchenbernsdorf und der Leitung der Einrichtung
schriftlich mitzuteilen. Kinder, die in die Schule aufgenommen
werden, gelten nach dem letzten möglichen Betreuungstag in der
Kindertageseinrichtung als abgemeldet, es sei denn, sie werden
bereits vorher fristgerecht zum Ende eines Monats abgemeldet.

§ 12 Ausschluss eines Kindes
vom Besuch der Kindertageseinrichtung

(1) Ein Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung ins-
besondere dann zeitweise oder dauerhaft ausgeschiossen
werden, wenn
1,. die in dieser Satzung geregelten Mitwirkungspflichten

der Eltern trotz schriftlicher Ermahnung wiederholt mis-
sachtet wurden,

2. die EItern einer kontinuierlichen partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit dem Personal der Einrichtung bei der
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes zuwider-
handeln,

3. die Benutzungsgebühr trotz Mahnung für zwei aufein-
ander folgende Monate nicht entrichtet worden ist,

4. die Offnungszeiten der Kindertageseinrichtung bei der
Abholung des Kindes mehrfach unentschuldigi't innerhalb
eines Monats missachtet wurden,

5. es sich trotz Ausschöpfung der pädagogischen Möglich-
keiten der Kindertageseinrichtung nicht in die Gemein-
schaft integrieren lässt oder andere Kinder gefährdet.

(2) Vor dem dauerhaften Ausschluss ist zu prüfen, ob ein zeitlich
befristeter Ausschluss ausreichend ist, um die entsprechen-
den Mitwirkungs- oder Handlungspflichten zu erreichen.

(3) Der beabsichtigrte zeitlich befristete oder dauerhafte Aus-
schluss des Kindes ist den Eltern in der Regel mit einer Frist
von mindestens zwei Wochen bekanntzugeben. Vorab sind
sie anzuhören. Der Aussch-luss erfolgrt durch Bescheid und
gilt als Abmeldung.

(4) Im Fal1e eines Betreuungsverbotes nach § 20 Abs. 9 Satz 6
IfSG oder im Falle des § 6 Abs. 5 besteht das Betreuungsver-
häItnis weiter, solange dieses nach den Regelungen dieser
Satzung nicht wirksam gekündigrt wurde.

§ 13 Gespeicherte Daten
( 1) Für die Bearbeitung des Aufnahmeantrags, die Erhebung von

Elternbeiträgen sowie für die gesetzlich vorgesehene Ent-
wicklungsdokumentation werden die für die Aufgaben nach
dem ThürKigaG, dieser Satzung sowie der Gebührensatzung
zu dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten
des Kindes, der Eltern sowie weiterer Kinder der Familie
verarbeitet.

Diese sind:

a) allgemeine Daten:
Name der E1tern, des Kindes, anderer Geschwisterkin-
der, Geburtsdaten der Kinder, gewöhnlicher Aufenthalt/
Wohnanschrift der Eltern und des Kindes, Kontaktdaten
(2.B. Teiefonnummern, E-Mailadressen, etc. ), Aufnahme-
wunsch bzw -datum und -dauer, gewäruter Betreuungs-
umfang sowie zur kassenmäßigen Abwicklung erforder-
liche Daten (2.8. Verbindungen zu Geldinstituten, etc.),

b) Berechnungsgrundlagen für den Elternbeitrag



c) besondere Daten:
Telefonnummern zur Erreichbarkeit der Eltern oder Ab-
holberechtigrten, Kontodaten

Die Daten werden in dle jeweilige Software in der Verwal-
tungsgemeinschaft Münchenbernsdorf eingepflegt und sind
nur den damit arbeitenden Angestellten zugänglich.

(2) Die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten
werden auch für notwendige Benachrichtigungen des Ge-
sundheitsamtes nach den Regelungen des IfSG verwendet.

(3) Die erhobenen gespeicherten Daten für die Benutzung der
Kindertageseinrichtung werden von der Gemeinde und der
Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf nach Wegfall
des Zweckes der Erhebung gelöscht.

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dlese Satzung tiltt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung der Gemeinde Bocka vom 13.05.2019 (veröffent-
licht im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Münchenberns-
dorf Jahrgang 26 Nr. 7 vom 20.06.2019) außer Kraft.

Gemeinde Bocka
Bocka, den 1.3.06.2023

gez. Kaiser - Bürgermeister

Sollte die vorstehend öffentlich bekannt gemachte Satzung unter
Verietzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der
ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden
sind, zustande gekommen sein, so ist eine solche Verletzung
unbeachtiich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Sat-
zungsbekanntmachung gegenüber der Gemeinde Bocka über die
Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf, Karl-Marx-Piatz
13 in 07589 Münchenbernsdorf unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schrlftlich geltend
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz
1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz L ge-
nannten Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Satzung über die Erhebung
von Gebühren für die Benutzung der

Kindertageseinrichtung in kommunaler
Trägerschaft der Gemeinde Bocka

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41) zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Entiastung der Kommunen
hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechts-
kreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom
05.10.2022 (GVBI. 23/2022 vom Ausgabetag 26.70.2022 Seite
41,4, 41,5), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. September 2000 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVB]. S. 396), des § 90 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und JugendhiUe (SGB VIII)
in der Fassung der Bekanntmachung vom L1. September 2012
(BGBL I S. 2022), zuletzt geändert durch am02.1.0.2027 in Krafr
getretenen Artikel L Nr. 2 und 3 des Gesetzes zur ganztägigen
Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförde-
rungsgesetz - GaFöG) vom02.L0.2021 (BGBi. 771./2021S. 4602),
der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer cesetzes über die
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten,
anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als
Ausführungsgesetz zum 8. Sozialgesetzbuch (Thüringer Kinder-
gartengesetz- ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. 5.276),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. J:uli 2021,
(GVBI. S.387), sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung
der Kindertageseinrichtung für Kinder der Gemeinde Bocka vom
hat der Gemeinderat der Gemeinde Bocka in der Sitzung am
23.05.2023 die folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt ausschließlich für die Kindefiageseinrich-
tung ,,Bockaer Rappelkiste" im Ortsteil Großbocka der Gemeinde
Bocka.

§ 2 Gebührenerhebung
Die Gemeinde Bocka erhebt für die Benutzung der Kindertages-
einrichtung Benutzungsgebüfu en nach Maßgabe dieser Satzung.

Die Benutzungsgebühren werden nachfolgend als Elternbeitrag
bezeichnet.

§ 3 Gebührenschuldner
( 1 ) Gebührenschuldner sind die Eltern der Kinder in der Kinder-

tageseindchtung. Mehrere Gebüfuenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Personen-
sorgeberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder Erziehungsberech-
tigte im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.

§ 4 Entstehen und Ende der Elternbeitragsschuld
Die Elternbeitragsschuld für die Benutzung der Kindertagesein-
richtung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Kinderta-
geseinrichtung bzw. ab dem im Aufnahmebescheid festgesetzten
Datum, sofern die EItern den Platz nicht rechtzeitig mindestens
einen Monat vor der geplanten Aufnahme ihres Kindes schriftlich
gegenüber der Gemeinde wieder gekündigt haben und endet
mit dem Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Ausschluss
des Kindes oder dem Beginn der Elternbeitragsfreiheit gemäß
§ 30 ThürKigaG.

§ 5 FäUigkeit und Zahlung des Elternbeitrages
(1) Der Eiternbeitrag ist, mit Ausnahme des s 6, grundsätzllch

als Monatsbetrag zu entrichten. Wird ein Kind während eines
Monats in die Kindertageseinrichtung aufgenommen, so ist
bei einer Aufnahme bis einschließllch zum 15. des Monats
der volle Elternbeitrag für den Monat zu zahlen. Bei einer
Aufnahme nach dem 1.5. des Monats ist die Hälfte der Gebühr
für den Monat zu zah]en.

(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrich-
tung tageweise z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr
oder an Brückentagen, geschlossen bieibt. Dies gilt auch
bei sonstigen Schlleßzeiten der Einrichtung. Dies giit auch
bei einer vorübergehenden Einschränkung des Betriebes
der Kindertageseindchtung, z. B. aufgrund einer Anordnung
des Gesundheitsamtes nach § 28 Abs. 1 ifSG, wegen höherer
Gewalt oder Streik, sowie sonstigen Schließzeiten der Ein-
richtung.

(3) Der Eiternbeitrag ist am 1. eines jeden Monats für den lau-
fenden Monat fä11i9 und an die Kasse der Verwaltungsge-
meinschaft zu Gunsten der Gemeinde Bocka zu entrichten.
Die ZahJung soll in der Regel bargeldlos durch Überweisung
oder per SEPA-Lastschriftmandat erfoigen.

(4) Eine Zahlung des Eiternbeitrages direkt in der Kindertages-
einrichtung ist nicht zulässig.

(5) Im FaIIe der Erstaufnahme eines Kindes zur Betreuung in der
Kindertageseinrichtung ist der erste Elternbeitragsmonats-
betrag einen Monat nach Bekanntgabe bzw. Zusteilung des
den Elternbeitrag festsetzenden Bescheides fäIlig und an die
Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf zu
Gunsten der Gemeinde Zedlitz zt entrichten.

(6) Erfolgt bei einer befristeten Aufnahme von Kindern zur Be-
treuung in die Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der
Gemeinde Zedlitz im Ausnahmefall eine tageweise Betreu-
ung, bei der der Elternbeitrag als Tagessatz gem. § 7 Abs. 4
bestimmt ist, dann ist jeder Tagessatz fäIiig mit Beginn der
Betreuung an jedem einzeinen Betreuungstag.

§ 6 Elternbeitragsfreiheit
Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt
in Thüringen im Zeitraum der letzten 24 Monate vor dessen
regulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle nach s L8
Abs. 1 Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) wird kein
Elternbeitrag erhoben. Für ein Kind mit gewöhnlichem Aufent-
halt in Thüringen, welches nach § 18 Abs. 3 des Thüringer Schul-
gesetzes von der Schulpflicht zurückgestellt wurde, verlängert
sich die Elternbeitragsfreiheit bis zum Tag vor dessen ersten
Schultag. Sofern die Betreuung in dem Monat, in dem die Eltern-
beitragsfreiheit beginnt, keinen vollen Monat mehr umfasst, wird
ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn der jeweiligen El-
ternbeitragsfreiheit erhoben. Hierzu wird der jeweils zu zahiende
Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und mit der Anzahl der
Tage im jeweiligen Monat vom 01. des Monats bis einsch-ließlich
des Tages vor Beginn der Eltembeitragsfreiheit multipliziert.

§ 7 Höhe des Elternbeitrages
(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Alters-

reihenfolge der Kinder innerhalb der Familie, für die ein An-
spruch auf Kindergeld besteht und nach dem Betreuungs-
umfang. Als Familie gelten Alleinerziehende sowie Ehepaare
oder Personen, die in eheähniicher Gemeinschaft gemäß
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(2)

(3)

§ 20 SGB XII ieben und ihre im selben Haushalt lebenden
Kinder. AIs Familie gelten auch Pflegefamilien.
Der Betreuungsumfang gliedert sich wahlweise in Ganz-
tagsbetreuung oder Halbtagsbetreuung (vormittags oder
nachmittags, jeweils bis zu 6 Stunden).
Dle Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der beistehenden
Tabelle:

Anzahl Kinder
in Familie,
Betreuungsumfang

ganztags halbtags

ein Kind
zwei Kinder
drei Kinder
vier Kinder und mehr
( Z ah)enang ab en in E uro )

Für die tageweise Inanspruchnahme der Kindereinrichtung
werden 7,62 € pro Kind und Tag in Rechnung gestellt, wenn
Kinder als sogenannte Gastkinder nur tageweise oder maxi-
ma1 zwei Wochen die Einrichtung nutzen (2.B. Ferienkinder
u. d. s1.).
Wird die vereinbarte Betreuungszeit überschritten, kann die
Gemeinde nach schriftlicher Anhörung der Eltern den Eltern-
beitrag des nächsthöheren Betreuungsumfangs festsetzen.
Wird ein Kind bis zur Schließzeit des Kindergartens nicht
abgeholt, werden pro angefangene halbe Stunde 15,00 Euro
zusätzlich zum Elternbeitrag erhoben.

§ I Festlegung der Elternbeiträge, Auskunftspflichten
(1) Die Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf als zu-

ständige Verwaltung für die Gemeinde Bocka erlässt jährlich
einen Bescheid, aus dem die Höhe der Elternbeiträge nach
Maßgabe dieser Satzung hervorgeht.

(2) Die Anzahl der Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld
besteht, ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen (2.8. Konto-
auszüge, Geburtsurkunden, Kindergeldbescheid) zu belegen.
Wird ein Nachweis nicht innerhalb von 14 Tagen nach der
Anmeldung des Kindes erbracht, werden die Elternbeiträge
in Höhe des für ein Kind maßgebiichen Betrages festgesetzt.

(3) Anderungen in der Zahi der Kinder, für die ein Anspruch auf
Kindergeld besteht, sind bei der Verwaltungsgemeinschaft
Münchenbernsdorf unter Vorlage der notwendigen Unterla-
gen unverzüglich zu melden. Die Elternbeiträge werden für
den Kalendermonat neu.festgesetzt, der auf den Kalender-
monat folgrt, in dem die Anderung angezeigt wurde. Erfoigt
die Anderungsmeldung nlcht bzw. nicht rechtzeitig, kann
bei bekannt werden der für die Höhe des Elternbeitrages
maßgeblichen Umstände rückwirkend bis zum Folgemonat
der eingetretenen Anderung der dann maßgebliche Eltern-
beitrag erhoben werden.

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Satzung tritt zum ersten des Monats, der auf den Tag der
Bekanntmachung folgrt, in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der
Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft der Ge-
meinde Bocka vom 13.05.2019 (veröffentlicht im Amtsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf Jahrgang 26 Nr.
7 vom20.06.2019) außer Kraft.

Gemeinde Bocka
Bocka, den 1.3.06.2023

gez. Karser
Bürgermeister

Sollte die vorstehend öffentlich bekannt gemachte Satzung unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der
ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden
sind, zustande gekommen sein, so ist eine solche Verletzung
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Sat-
zungsbekanntmachung gegenüber der Gemeinde Bocka über die
Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf, Karl-Marx-Platz
13 in 07589 Münchenbernsdorf unter Bezeichnung des Sach-
verhaits, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die
Genehmigung, die Ausfertigntng oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.
Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann
auch nach Ablauf der rn Satz 1 genannten Jahresfrist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

ßemelnüe §chwarz[ach

Bekanntmachungen
der Gemeinde Schwarzbach

In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schwarzbach
am 1,7 .05.2023 wurden f olgende B e s chlüs se gef as st :

Beschluss-Nr. 040523
Genehmigung der Niederschrift vom 21..02.2023 - Öffentlicher
Teil
Abstimmungsergebnis: 7/ 6/ 5/ 0/ I.)
Beschluss-Nr. 050523
Der Gemeinderat der Gemeinde Schwarzbach beschließt die
Verabe der Leistung: Verkleidung und Errichtung Dach für die
Container auf dem Sportplatz gemäß vorliegenden Angeboten
an den wirtschaftlich g-Linstigsten Anbieter: Zimmerei Kertscher,
Waldstraße 9, 07589 Münchenbernsdorf, mit einer Angebotssum-
me von 27.498,35 € brutto.
Abstimmungserqebnis: 7/ 6/ 5/ 1'/ 0.)

Beschluss-Nr. 060523
Der Gemeinderat der Gemeinde Schwarzbach beschließt die
Verabe der Leistung: Baggerarbeiten zur Maßnahme ,, Sanierung
alter Mühlteich in Schwarzbach" gemäß vorliegenden Angeboten
an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter: Baumpflege- und
Forstservice Johannes MüIIer, Schwarzbach 27, 07589 Schwarz-
bach, mit einer Angebotssumme von 9.103,50 € brutto.
Abstimmungsergebnis: 7/ 6/ 6/ 0/ 0.)

Beschluss-Nr.070523
Genehmigung der Niederschrift vom 21'.02.2023 -
Nichtöffentlicher Teil
Abstimmungsergebnis: 7/ 6/ 5/ 0/ 1-)
-) Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Gemeinderates/ davon anwesenÜ

Ja-Stimmen/ Nein-Stimmen/ Stimmenthaltungen

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schwarz-
bach flndet am

Mittwoch, 28. Juni 2023, 19.30 Uhr,
im Kulturraum Schwarzbach

statt.

Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den öffentlichen Aus-
hängen.

gez. Gruber - Bürgermeister Gemeinde Schwarzbach

Gemeinde Leüerhose

Bekanntmachung
der Gemeinde Lederhose

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde
Lederhose am 23.05.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 770523
Genehmigung der Niederschrift vom 26.04.2023-0T
Abstimmunqsergrebnls: 7/7/ 7/ 0l 0-)

Beschluss-Nr. 720523
Der Gemeinderat der Gemeinde Lederhose beschließt die Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und die
Inanspruchnahme von Verpflequngsangeboten der Gemeinde
Lederhose (Kindergartengebührensatzung).
Abstimmunqsergebnis: 7/ 7/ 7/ 0/ 0.)

Beschluss-Nr. 130523
Der Gemeinderat der Gemeinde Lederhose beschließt, die Be-
schaffung der Einsatzbekleidung für Atemschutzgeräteträger an
den wirtschaftlich günstigsten Bieter, die Firma Brandschutz-
technik Mül]er, Gewerbestraße 1, 99869 Drei Gleichen-Günthers-
leben, mit einer Bruttoangebotssumme von 6.215,97 € (abzgl.
Skonto 6.091,65 €) zu vergeben.
Abstimmungseroebnis: 7/ 717/ 0/ 0.)

Beschluss-Nr. 740523
Der Gemeinderat der Gemeinde Lederhose beschließt als Stra-
ßenbaulastträger der Straße im Ortsteil Neuensorga sich bei der

160
144
1ao
11t

120
108
96
84

(4)

(5)

(6)
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Erneuerung des Abwasserortsnetzes (im Trennsystem) an den
Kosten für die Straßenentwässerung über elne einmalige Zahlung
der flktiven Herstellungskosten nach s 23 (S) Satz 1 ThürStrG
zu beteiligen und bittet den Zweckverband Wasser/Abwasser
Mittleres Elsteftal die Ermittlung der flktiven Herstellungskosten
zu vetanlassen.
Falls nach dem Vorliegen der nktiven Herstellungskosten die
Gemeinde die Gebührenflnanzierung nach s 12 Abs. 1 Satz 4
ThrirKAG wäh]t, wird sie dem Zweckverband die entstandenen
Kosten für die Ermittlung erstatten.
Laut Schreiben vom 21-.04.2023 des Zweckverbandes Wasser/
Abwasser Mittleres Elstertal belaufen sich diese auf 1.S00 EUR
netto zzgl. Mehrwertsteuer und Nebenkosten.
Abstimmungsergebnis: 7/ 7/ 6/ 0/ 1-)

*) Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Gemeinderates/ davon anwesend-/
Ja-Stimmen/ Nein-Stimmen/ Stimmenthaltungen

gez. Weber - Bürgermeister Gemeinde Lederhose

Semeinde Zedlitz

Bekanntmachung der Gemeinde Zedlitz
In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Zedlitz am
05.06.2023 wurden foigende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 150623
Genehmigung der Niederschrift vom 03.04.2023 - öffentlicher
Teil
Abstimmergebnrs: 9/ 7/ 7/ 0/ 0-)

Beschluss-Nr. 160623
Der Gemeinderat der Gemeinde Zedlitz beschließt, die Kandidatin
Frau Heike Hänse, wohnhaft 07557 Zedlitz, Ofisteil Wolfsgefärth,
Am Fuchsgraben 3, in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöf-
fen für den Amtsgerichtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstimmergrebnis: 9/ 7/7/ 0/ 0r)

Beschluss-Nr. 110623
Der Gemeinderat der Gemeinde Zediitz beschließt, die Kandida-
tin Frau Sabine Becker, wohnhaft 07557 Zedlitz, Ortsteil Wolfs-
gefärth, Am Kirschberg 1, in die Vorschlagsliste für die Wahl der
Schöffen für den Amtsgerichtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstrmmergebnis: 9/ 7/ 7/ 0/ 0-)

Beschluss-Nr. 180623
Der Gemeinderat der Gemeinde Zedlitz beschließt, den Kandidat
Herrn Karsten Reinhold, wohnhaft 07557 Zedlitz, Ortsteil Wolfs-
gefärth, Woifsgefärth 25, in die Vorschlagsliste flir die Wahl der
Schöffen für den Amtsgerichtsbezirk Gera aufzunehmen.
Abstimmergebnis: 9/ 7/ 7/ 0/ 0.)

Beschluss-Nr. 190623
Genehmigung der Nrederschrift vom 03.04.2023 -
Nichtöffentlicher Teil
Abstimmergebnis: 9/ 7/ 7/ 0/ 0.)
.) Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Gemeinderutes/ davon anwesenü

Ja-Stimmen/ N ein-Stimmen/ Stimmenthaltüngen

gez. Schoßee - Bürgermeister Gemeinde Zedlitz

Bekanntmachung Fundbüro
Zur Abholung liegen folgende Fundsachen bereit:
1 kleiner Schlüssel (vor der Regelschule Mbdf.)
1 dicke Damenstrickjacke (Fundort Thomas-Müntzer-Str.)
3 Kinderjacken,,Troilkids " (Splelplatz Wolfsgefärth)
1 Einzelschlüssei mit Anhänger (Fundort Karl-Marx-Platz)

Tüte mit Weihnachtsschmuck
Handy Samsung (Fundort Kulturhaus)
Fahrrad
Schlüsselbund (Abgabe im Dezember)
Kette (Fundort Sparkasse)
Schlüssel mit breitem Band
Autoschlüssel in Schlüsseltasche (Fundort hinter Sportplatz)
Damenring

Eigentumsansprüche können im Standesamt Zi. 12l Einwohner-
meideamt Zi L3 telefonisch unter 0336604-89912 oder 036604-
89913 geltend gemacht werden.

gez. Hiibert

Schöffenwahl2023 -
Erneute Auflegung Vorschlagliste

für Schöffen
Gemäß § 36 (3) Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) liegt dle Vor-
schlagsliste für Schöffen der Verwaltungsgemeinschaft Mün-
chenbernsdorf vom 05.07.2023bis 1,3.07.2023 zu den Dienstzeiten
im Rathaus Münchenbernsdorf, Karl-Matx-Platz 13, Zimmer 33,
zu jedermanns Einsicht auf.

gez. Langethal
Vorsitzender VG Münchenbernsdorf

Die Stadt Münchenbernsdorf
verkauft folgendes Objekt:

Mehrfamilienwohnhaus - Roter Hof 4 3WE

Das Mehrfamilienhaus wurde vor 1900 erbaut. Im Gebäude be-
flnden sich drei ausgebaute Wohneinheiten.

Das Objekt bietet weiteres Ausbaupotential von drei Räumen,
welche ais separate Wohnung genutzt bzw. an eine Bestands-
wohnung ergänzt werden können.

Das Dachgeschoss dient gegenwärtig als Abstelhaum, bietet
jedoch zusätzliches Ausbaupotential als Wohnraum.

Das Gebäude verfügt über bauliche Mänge1 und Feuchtigkeits-
schäden.

Eine Einsicht in das Verkehrswertgutachten und eine Vorort-
besichtigung wtrd vor Abgabe eines Angebotes vorausgesetzt.

Das Grundstück besitzt eine Fläche von 900 m2 und liegt in ru-
higer idyllischer Lage, mit fußIäuflger Verbindung zum Zentrum
von Münchenbernsdorf.

Im Grundstück integriert sind Mieterstellplätze direkt vor dem
Hauptzugang. Die Zufahrtstraße wird im Jahr 2023 im Rahmen
einer Gemeinschaftsbaumaßnahme erneuert.

Das Mindestgebot für die Gesamtanlage beträgrt 150.000,00 €
gemäß Verkehrswertgutachten.
Auf die zum Kauf anstehenden Nebenkosten wird ausdrücklich
verwiesen. Diese beinhalten die Kosten des Gutachtens, die
Grundstücksteilung, Notargebühren sowie die Grundbuchkosten
und sind vom Käufer zu tragen.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Bieterverfahrens an den
Höchstbietenden.

Bitte richten Sie Ihr Angebot bis spätestens 08.08.2023, um 10.00
Uhr an folgende Anschrift:

Verwaltungs gemelnschaft Münchenbernsdorf
Stadt Münchenbernsdorf
Karl-Marx-Platz 13
07589 Mr.inchenbernsdorf

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Bau-
amtsleiter Herrn Nietzold unter Te]. 036604/89937 oder Frau
Wrirth, Abteilung Liegenschaften unter 036604/89932 oder unter
bauamt@rathaus-muenchenbernsdorf . de.
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Geldspende für Kindergarten
und Pflegeheim Münchenbernsdorf

Am24. Mai diesen Jahres erhielten der Kindergarten und auch
das Pflegeheim in Münchenbernsdorf überaus großzügige
Geldspenden.

Herr Wilden, der seine Kind-
heit in Münchenbernsdorf
verbrachte, verschenkte ei-
nen Teil des Erlöses aus ei-
nem Grundstücksverkauf in
Münchenbernsdorf an soziale
Elnrichtungen der Stadt.

Das war eine große Überra-
schung für den Kindergarten,
als Herr Wilden dies verkün-
dete. Uns blieb fast der Atem
stehen.
Natürlich war die Freude
enorm. Auch die Bewohner
und das Personal des Pfle-
geheimes konnten es kaum
glauben.

,,So etwas hat hier noch nie-
mand erlebt" sagte eine Heim-
bewohnerin ganz erfreut.
Natürlich sind wir Familie Wil-
den sehr dankbar und wir f,n-
den es toll, dass Herr Wilden
an seine alte Heimatstadt gedacht hat. Beim Besuch der beiden
Einrichtungen war die Familie Wilden sehr angetan, wie schön
es in den Einrichtungen tst.
Wir haben also auch einen guten Eindruck hlnterlassen.

Nun ist die Aufregung im Kindergarten groß und es wird überlegt,
wofür die Mittel am allerbesten genutzt werden sollen.
Natürlich wlrd es für die Kinder sicher für neue Spiel- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten ausgegeben werden. Lassen wir uns
überraschen.
Das Pflegeheim wird das Geld für die vielen Feste in den nächsten
Jahren nutzen und fur neue Theraplehilfsmlttel.

Pflanzaktion
in der Jagdgenossenschaft Saara

Durch das allseits leider zu beklagende Artensterben, besonders
der Insekten, haben sich die Jäger des GJG Saara entschlossen,
einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität zu leisten.
Als biotopverbessernde Maßnahme wurden im Bereich der Ge-
meinde Saara Blühsträu-
cher gepflanzt. Obwohl
die Weidgenossen selbst
keinen dlrekten Nutzen
davon haben, wurden jetzt
im Frühjahr verschiedene
Sträucher wie Weide, Fel-
senblrne, Heckenkirsche
Hasei, Pfaffenhütchen
usw. ausgebracht. Alles
Gewächse, welche durch
ihre B]üten den Insekten
wie z.B. Wlldbienen drin-
gend benötigrte Nahrung
verschaffen. So soli der
fortschreitenden Verar-
mungi von Arten in der
Landschaft wenigstens
etwas entgegengewirkt
werden.
Das benötigte Pflanzma-
terral wurde in dankens-
werter Weise von der Fa.
Landschaftsbau Hubert
Grimm aus Gera kosten-
los zur Verfügung gesteilt.
Dafür noch elnmal an die-
ser Stelie herzlichen Dankl

Kindergaltennachtichten

Nachrichten aus dem Kinderparadies

Die ,,Kleinen
Meister" und
ihre Erzieher
bedanken sich
recht herzlich
bei Sybille Spindler
und Team für einen
tollen Vormittag
inklusive
Kuscheltier-
sprechstunde
in threr
Tierarztpraxis.

Auf jeden Fall werden wrr aile diesen Tag nicht vergessen.
Wir danken Familie Wilden sehr und versprechen, etwas Tolles
in Ihrem Sinne damit zu tun.

Manuela Schönfeld (GSM) und Grit Wallach (Kita Leiterin)
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Das Schönste für Kinder ist Sand
Ihn gibt's immer reichlich.
E r r innt unv er g) e ich)ich
Zärtlich durch die Hand.

Weil man seine Nase behäLt,
Wenn man auf ihn fäilt,
Ist er so weich.
Kinderfinger fühlen,
Wenn sie in ihm wühlen,
Nichts und das Himmelreich.

Joachim Ringelnatz

Schnell wurde unser Wunsch erhört und die papas Gregor
Hädrich und Gregor Handke waren mit Sand zur Stelle.
Der Firma Hädrich und AGRAR e.G. Münchenbernsdorf vielen
Dank.

Glück auf, G|ück auf, det Steiger kommil
Am 1,1,.05.2023 besuchten un-
sere Wackelzähne das alte
Bergwerk der Feengrotten in
Saalfeld.

Ein ganz besonderes Erlebnis -
Musik am Märchendom.

im Feenwäldchen spielten wir
im Sand, kletterten hoch hin-
aus, stauten Wasser an und
rutschten aus luftiger Höhe auf
den Boden.

Das Museum Grotteneum be-
suchten wir zum Schluss und
konnten mit einer 3D-Brille in
die schönsten Höhlen der Welt
blicken.

I ß Knmdeffiageffime
#fl Amn$lhere,mmd atün .&r.-*&-*

Unsere Highlights im Monat Mai
Spendenprojekt,,Sonnenschutz tür unsere Kita-Kids "
Im Frühjahr 2022 rief die Kindertagesstätte ,,Am Silbergrund"
zum Spendenprojekt für eine bessere Beschattung in den Gärten
unserer Kita auf.
Viele Sponsoren wurden in
dieser Zeit gesucht, welche
sich daran beteiligten, dass
unsere Kinder in den sonnigen
Monaten vor intensiver Sonne-
neinstrahlung besser geschützt
sind. Unsere Eltern, Großeltern,
Anwohner und Firmen spende-
ten fleißig, sodass drei Groß-
schirme für unsere Kita gekauft
wurden.
Ebenso beteiligüe slch die Ge-
meinde Zedlitz mit einem hohen
Anteil bei der Finanzierung.
Wir danken qanz herzlich der
Firma ,,GaLaBau und Dienst-
leistungen Höfer", (Inhaber
David Höfer), welche den Ein-
bau der drei Schirme sponsefie.

Ebenso sagen wir herzlichen Dank, den Firmen und Privatspen-
dern Haus- & Grundstücksverwaltung Monika Merfert, Wolf-
gang und Martina Kirmse, Fachplanung Uwe Schulze, Farn.
Ruprich, Fa. Sicherheitstechnik Liebing Beese GmbH, Klaus
Fischer, Agrar Osterland AG & Co. KG Köckritz, Chrrstine Flem-
ming, Malerfachbetrieb Hartmann, Peter und Petra Jezlorski,
Fam. Ruske, Fam. Gottschalk, Marlon Weidhase, Julia Hartmann,
Fam. Köhler, Fam. Lorenz sowie ailen Spendern, welche bei Fes-
ten und Feiern unsere Spendenbox tatkräftig fü]lten.

,,Kita-Wölte lernten Schwimmen"
Neun Kinder im Vorschulalter nahmen von Februar bis Mai2023
an einem Schwimmkurs im Geraer Hofwiesenbad teil.
Mit 10 Unterrichtsstunden an jedem Montag begaben sich unsere
5 - 6-Jährigen in das kühle Nass. Hocken - Öffnen - Schlie-
ßen sind die wichtigen Bewegunqen der Beine, Tauchen und
Springen vom Beckenrand
gehörten zu den wöchentli
chen Ubungseinheiten.
Am Ende stand eine Prü-
fung zur 1. Stufe, dem
Seepferdchen. Mit einer
kleinen Urkunde und ei-
nem Eis konnten wir uns
über einen gelungenen
Abschluss freuen. Herzli-
chen G1ückwunsch an alle
Terlnehmer.
Ein großer Dank geht auch
an Herrn Köhler für die wö-
chentliche Fahrt der Kinder
ins Hofwiesenbad.
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,,Wil feiern Kindertag
Am 01.06.2023 feierten wir ausgiebig unseren Kindertag mit
jeder Menge Spiel, Spaß und kleinen Leckereien.
Unsere Füchse, die Kleinsten im Haus, konnten ausgiebig im
Garten der großen Gruppe die große Feuerwehrhüpfburg nutzen.

Auch das Schwungtuch kam für lustlge Aktionen zum Einsatz.
Die Großen verbrachten thren Tag auf dem Sportplatz in Zedlitz.
Sportlich ging es hier mit vielen Bewegungsspielen zur Sache.
Das Eis am Ende des Vormittags durfte dabei für beide Gruppen
natürlich nicht fehlen.

Mit einer zweistündi-
gen Führung durch Anja
wurde den Kindern an
unterschiedlichen Sta-
tionen jede Menge ge-
boten.

Wir waren nicht nur Be-
trachter, sondern selbst
mittendrin und konnten
die tolisten Dinge aus-
probieren.

,,Zu Besuch bei der Imaginata in Jena"
Nach langer Zeit war es wieder soweit und wlr konnten am
02.06.2023 mit unseren Schuianfängern Jahrgang 23 und 24 die
Imaginata - ein Experimentarium in Jena besuchen. Ausgestattet
mit Rucksack und Lunchpaket fuhren wir mit dem Zug nach Jena
und wanderten dann vom Saalebahnhof zum Veranstaltungsort.

So gab es jede Menge zum Staunen, Spielen, Grübein, Entdecken
und Erfinden.
Wlr freuen uns schon auf den nächsten Besuch im kommenden
Jahr.

Dort angekommen, warteten wir gespannt, was als nächstes
kommen sollte-
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Rappelkistenmomente
Am 25.Mai folg:ten zah.lreiche Großeltern
den Einladungen ihrer Enkelkinder zum
Oma- und Opa-Nachmittag zu uns in die
Rappelkiste.
Wir eröffneten diesen besonderen Nach-
mittag mit einem kleinen Programm,
welches sich dle Kinder selbst über-
legt hatten. So erzählten wir u.a. die
Geschichte der Raupe Nimmersatt und
sangen unser Luftballonlied, auch unser Musiklehrer Stefan war
extra gekommen um mit den Kindern der ,,Musikschule,, ein
kleines Programm vorzufiihren.

Im Ansch-luss übergab jedes Kind seinen Großeltern noch ern
kleines Geschenk.

Mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ließen wir den gemüt-
lichen Nachmittag ausklingen.

Es war ein Nachmittag voll Liebe, Glück und Erkenntnis, die
zeigt wie wichtig die Großeltern im Leben der Kinder sind.
Ein weiterer wichtiger Tag war der Kindertag.
Schon am Morgen des 1. Juni konnten die Kinder ihren Augen
nicht trauen, eine riesengroße Hüpfburg schmückte den oberen
Teil unseres Gartens. Ruckzuck ging es nach dem Frühstück raus
in den Garten, um die Hüpfburg einzuwelhen.

Da natüriich nicht alle Kinder auf einmal auf die Hüpfburg konn-
ten, gab es neben Musik und Tanz auch noch zauberhafte Tattoos
und Seifenblasen.

Zum Abschluss dieses besonderen Tages durfte slch jedes Kind
noch einen tollen Luftbailon mit seinem Liebiingsmotiv aussu-
chen. Die Erzleherinnen und die Kinder bedanken sich ganz
herziich bei Fahrschule Dirk Reinhold aus Hilbersdorf, für das
Bereitstellen der wunderschönen Hüpfburg.

Jedes Kind gleicht einem Sonnenstrahl. Zusammen bilden
sie eine Sonne und schenken unserer Welt Licht und Wärme.

Grundschulnachrichten

Am 25.05.2023 durfte unsere 1.
Klasse der Grundschule München-
bernsdorf ihre Baumpatenschaft
antreten.

RAPP@Nffi
x,..en,965ür. ier kFeios E(b
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Dafür pflanzten die fleißigen Gärtner, zusammen mit Herrn Kühn
vom Bauhof, eine Rotbuche im Stadtpark, den Baum des Jahres
2022.

Sporlnachrichten

SU 1924 Münchenbernsdorf e.U.

Abteilung lischtennis

Saison 2023 I 2024 -
Vieles bleibt und etwas Neues kommt.

Nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison und obwohl die-
se erst Ende Augrust mit dem spielbetrieb richtig startet, begin-
nen die Planungen und Mejdungen schon Anfang Juni. Denn zu
dleser Zeit wird beschlossen, mlt wie vielen Mannschaften der SV

1924 in der kommenden Spielzeit am Ligabetrieb teilnehmen wird
und diese werden folglich dem Tischtennisverband gemeldet'

Auch in der kommenden Saison werden wieder 4 Männermann-
schaften an den Ligaspielen teilnehmen. Die 2. Herrenmann-
schaft wird nach der Meisterschaft in der 3. Kreisliga das Auf-
stiegsrecht in Anspruch nehmen und in der kommenden Saison
in der 2. Kreisliga aufschiagen.

Die einzelnen Mannschaften werden in folgenden Ligen präsent
sein:

1. Herren - 2. Bezirksliga Ostthüringen
2. Herren - 1. Kreisliga
3. Herren - 2. Kreisliga
4. Herren - 4. Kreisliga

Ebenso wird es auch in der neuen Saison 2 Schülermannschaften
geben, die in der Kreisliga um Punkte kämpfen werden.

Eine Jugendmannschaft wird es leider nicht geben, da aktuell
nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen, um eine wett-
kampffähige Mannschaft zu melden.

Der Landesverband hat zudem einige Neuerungen für die kom-
mende Saison bekannt gegeben. Dies betrifft hauptsächlich den
Ligabetrieb reiner Mädchenmannschaften.
Da sich der Frauen- und Mädchenanteil in den Thüringer Ligen
unter 5% beflndet, möchte der Thüringer Tischtennis Verband
(TTTV) den Anteil mlt neuen Angeboten erhöhen.

Um den Nachwuchs frühzeitig zu fördern, wurden zwei neue
Nachwuchsligen ins Leben gerufen. Eine U15 und eine U19 Mäd-
chen Thüringenliga.

Auch wir möchten dieses neue Angebot nutzen und in den beiden
Altersklassen jeweils eine Mannschaft melden.
In der Premierensaison sollen diese Ligen eher einen Turniercha-
rakter als Wochenendveranstaltung besitzen und nicht wie in
den kiassischen Ligen jede Woche stattfinden.
Die Mannschaften werden zunächst aus jeweiis 2 Spielerinnen
und Ersatzspieierinnen bestehen.

Uereine und Uerbände

Von nun an erfreut sich das kleine Bäumchen am regelmäBigen
Besuch seiner Paten.

Regelschulnachtichten

am 1. luli 2023
Schüler der Klasse B der
Regelschule Münchenbernsdorf

Nico Görlich (Lindenkreuz)

fohanna Herder (Schwarzbach)

Arik Herre (Hundhaupten)

Emilia Gesina Kothe (Gera)

Florian Kötsch (Rothenbach)

Ben Mellinger (Mü nchenbernsdorf)

fan Pegorer (Münchenbernsdorf)

Nick Pirntke (Markersdorf)

Ronja Riemer (Mü nchenbernsdorf)

Lenny Schubert (Münchenbernsdorf)

Lilli Helene Trefflich (Harth-Pöl lnitz)

f osephine Venz (Mü nchenbernsdorf)

Vanessa Wagner (Harth-Pöl I n itz)

Tim Barth (Waltersdorf)

ffeintcthte.r.eüu
- /fti n c A en ü e, m x dogf e.t2

Domizil: Alte Försterei

Hinter der Mauer 9

Es war soweit!
Nachdem unser kleines Team viel Zeit und Energie in die Vorbe-
reitung der Puppenstubenausstellung gesteclrt, das Haus geputzt
und aile Vitrinen liebevoll gefü1lt hat, öffneten sich am 3. Juni
die Türen der Alten Försterei zu unserer Sonderausstellung.
Bei herrlichem Wetter kamen pünktlich 14.00 Uhr unsere ersten
Gäste.
Es gab wieder vrel Altes zu bestaunen und Neues zu entdecken.
Und im 1. Obergeschoss leuchteten bei vielen großen und kleinen
Besucherinnen und auch Besuchern die Augen.
Die Vitrinen waren gefüllt mit Puppenstubenmöbe1n, Puppenge-
schirr, kleinen Kinder-Ofen, in denen man sogar richtig kochen
konnte und einem Bad, in dem man das Wasser in die Badewanne
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und das Waschbecken einiassen konnte. Besonders spannend
fanden die Kinder, wie es durch einen dünnen Schlauch wieder
ablief.
Aber auch das Schlosszimmer sowie die Uhren- und die Radio-
aussteliung wurden gebührend bewundert.
Im 2. Obergeschoss haben uns die Gäste von ihren Erlebnissen
am Bahnhof, den Gaststätten und der Teppichfabrik erzählt, denn
dort waren entsprechende Exponate zu nnden.
Viele kleine und noch mehr große Besucher fanden sich in un-
serem Kino-Raum ein, um den Diafllm vom gestiefelten Kater zu
sehen und zu hören.

Fast alie erinnerten sich hier, wie das früher bei ihnen Zuhause
war. Und meistens hörte man: ,,Das hatten wir auch.".
So konnten wir am Samstag 56 Gäste zäh1en und am Sonntag
kamen 114 Besucher. Viele von ihnen lleßen sich rm Garten,
an den mit Blumen gedeckten Tischen, zu einer Tasse Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen nieder. Hier wurde dann weiter
gefachsimpelt und über die alten Zeiten erzählt.
Wir waren begeistert über den großen Zuspruch der Besucher
und sind uns einig, dass sich die viele Arbeit gelohnt hat.

Am 25.6.2023 öffnen wir im Rahmen des Stadtfestes wieder
die Türen und sind ab 14.00 Uhr zum gemeinsamen Staunen,
Film schauen und Reden für Sie da.
Aber ohne unsere lieben Leihgeber wäre diese Ausstellung nicht
möglich gewesen.

Vielen, lieben Dank an:
Angelika Leber-Halbauer und ihren Mann Karsten, Familie Wel-
ler, Doris Brehm, Helga Wolf, Marianne Rohn, Annett Gollos,
Frau Beckert, Elga Schlatter, Helga Bielagk und Frau Köberlein
Ein großes Dankeschön geht aber auch an die fleißigen Helfer
bei der Ausgestaltung der Ausstellungsräume:
Marianne Rohn, Anke und Marius Großmann, Thomas und Lutz
Müller, Kathrin Grünelt, Annett Gollos, Angellka Leber-Halbauer
und Rudolf Schönfe]d.
Danke auch an die Stadtverwaltung Münchenbernsdorf für die
Nutzung der Räume und die Werbung im Amtsblatt.

Die Mitglieder
des Heimatvereins

Wir Mitglieder des Heimat-
verein Münchenbernsdorf
e.V bedanken uns, auch
im Namen unserer Freunde
und Helfer, für die äußerst
großzügige Spende, die uns
durch die Familie Wilden am
24. Mai dieses Jahres über-
reicht wurde.

Wir haben die Familie Wil-
den nicht nur als großzügige
Förderer unserer Aufgaben
und ldeen, sondern auch als
verständnisvolle Menschen
kennengelernt, die in ihrer
Heimat dem Miteinander
der Bürger viel Engagement
widmen.

Wir versprechen, die Spende ganz in ihrem Sinne und wie abge-
sprochen zu verwenden und wünschen der Famrlie Wilden viel
Gesundheit und weiterhin viel Schaffenskraft.

Der Mai war gekommen
In diesem Jahr konnten wir unsere Tradition, nach
mehrjähriger Unterbrechung wegen Corona, wieder
aufnehmen und den Mai in Münchenbernsdorf ,, ein-
blasen". Wir stießen hierbei erneut auf eine positive
Resonanz bei unseren Zuhörern.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei all denen
bedanken, die uns durch Geld- und Sachspenden unterstützt
haben. Hervorheben möchten wir dabei Frau Ida Schneider, die
uns mit einer großzügigen Spende bedacht hat. Ida, wir hoffen
du bleibst schön gesund und wir können dir auch noch oft eine
Freude mit unserer Musik machen.

Der Zeitplan ließ es leider nicht zu, unsere gewohnte Runde
in Münchenbernsdorf zu drehen, da die Bewohner des Pflege-
heimes auf uns warteten, be1 denen wir uns für das Zuhören,
Mitsingen und den großen Beifall bedanken möchten.

Beim nächsten Mal hoffen wir auch wieder diejenigen Punkte
anzulaufen, die zur Tradition gehören und wir in diesem Jahr
nicht geschafft haben.

Der Abschluss unserer Runde bildet jedes Jahr die Reichspost,
wo der MC Münchenbernsdorf traditionell seinen Frühschoppen
begeht und wir auch hier immer gern gesehen sind. Es ist uns ein
Bedürfnis, uns auch beim MC, unter Leitung von Lothar Stöckel,
für ihre Spende zu bedanken. Wenn es möglich ist, spielen wir
immer gern bei euch.
Natüriich bedanken wir uns auch bei allen nicht persönlich ge-
nannten Spendern. Jede Gabe dient dazu, das Fortbestehen der
Schalmeienkapelle über den 65. Geburtstag hinaus, den wir in
diesem Jahr begehen, zu verlängern.
Sollte jemand Freude an unserer Musik haben und Lust, bei
uns mitzumachen, ist jeder gern gesehen, der uns musikalisch
unterstützen möchte.

In der Hoffnung auch im kommenden Jahr zum 1. Mai wieder
aufspielen zu können, verbleiben wir bis dahin.

Schalmeienkappelie Münchenbernsdorf e.V.
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Neue DRK-Ortsleitung
in Münchenbernsdorf

Tina Schomann wurde als
neue Ortsverbandsvorsitzen-
de des DRK Münchenberns-
dorf einstimmig gewäh]t.
Die gelernte Krankenschwes-
ter und Pflegedienstlerterin
ist bereits seit Jahrzehnten
mit dem Roten Kreuz verwur-
zelt und hat sich insbesonde-
re in den vergangenen Jah-
ren in die Bekämpfung der
Coronaviruspandemie und
bei medizinischen Absiche-
rungen von Veranstaltungen ehrenamtlich engagiert.

Sie ist die Nachfolgerin der Apo-
thekerin Marion Heidenreich.
Ihr zur seite steht stellvertretedn
Beate Becker als Verantwoftliche
für die Blutspende und das DRK-
Haus zur Verfügung.
Als weitere Stellvertreterin wurde
die Medizinisch-technische-As-
sistentin für Funktionsdiagnos-
tik Saskia Bratke als Verantwort-
liche für die Nachwuchsarbeit
gewäh1t. Neue Kassenwartin ist
die Betriebswirtrn Diana Söllner.

Alexander Lämme1 wurde eben-
falls als Ortsbereitschaftsleiter
wieder gewähJt, ihn unterstützen
Claudia Poser, Sandra Schubert
und Nicole Lämmel. Saskia Brat-
ke, als neue Jugendrotkreuz-Lei-

terin, wird von Marko Höpfner und Lukas Erbrich a1s Stellver-
treter unterstützt.
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Zur Wahlveranstaltung wurden auch
Iangj ährige DRK-Mitglieder, wie bei
spielsweise Gudrun Brettschneider
und Dr. Carlo Schäfer frlr ihr Ehren-
amt über mehrere Jahrzehnte aus-
gezeichnet.

Dienstags ab 18 Uhr flnden immer
die Gruppen- und Ausbildungsstun-
den im DRK-Haus Münchenbernsdorf
statt.

@i, gralulieren

zun §ebuista§: im

Wonat %uli gog3

in der Gemeinde Lindenkreuz
03.07. Frau Martina Richter

in Münchenbenrsdorf
08.07. Frau Brigitte Möbius
09.07. Herr Karl Schmidt
10.07. Frau Sigrid Peter
L7.07. Frau Petra Loeper
21..07 . Herr Winfried Beer
21..07. Frau Regina Schmidt
29.07. Frau Margot Winter
in der Gemeinde Saara
03.07. Frau Gisela Grandke
L4.07. Herr Dr. Ulrich Schindler
L4.07. Herr Helnz Durniok
19.07. Herr Dr. Manfred Kröner

ia der Gemeinde Zedlitz
16.07. Frau Johanna Hilbert
30.07. Frau Susanne Sarfert
30.07. Frau Cfuistine Kroneberger

Entsprechend § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz haben betroffene
Personen das Recht, der Ubermittlung ihrer Daten zu wider-
sprechen.

Wid.ersprüche gegen die Übermittiung sind zu richten an:

Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf
Einwohnermelde- und Passamt
Karl-Marx-Platz 13, 07589 Münchenbernsdorf
Te].-Nr. 036604-89913
E-Mail : hilbert@rathaus-muenchenbernsdorf . de

Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 11.30 Uhr

Bereits eingetragene Übermittlungssperren bleiben bestehen.
Es ist kein neuer Antrag zu stellen.

Deutsches
Rotes
Kreuz

DRK OV
Münchenbernsdorf

Die Verwaltungsgemeinschaft begrüßt
hiermit ganz herzlich die neuen
Erdenbürger und wünscht den Eltern
und den Kindern ailes erdenklich Gute
im künftigen Leben:

HönI, Milla
geb. am 08.05.2023 in Gera
mit den Eltern aus Münchenbernsdorf

Trinke, Friedrich Janne
geb. am 14.05.2023 in Jena
mit den Eltern aus Lindenkreuz

Paul, Clara
geb. am L9.05.2023 in Gera
mit den Eltern aus Lindenkreuz

Walther, Serena-teticia Luise
geb. am 27 .05.2023 in Gera
mit den E1tern aus Münchenbernsdorf
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Evang.-Luth.
Pfarramt
Münchenbernsdorf
Kirchberg 1, Telefon : 03 66 0 4 / 22 53, F ax 2 01. 7 0
E-Mai1 : pfarramt. muenchenbernsdorf @ekmd.de

Benefiz-Konzert in der Kirche tindenkreuz
am 25. Juni 2023, 16.00 Uhr

Es wird romantische Musik für Violoncello und Orgel von
Franz Liszt, C6sar Franck, Charles Gounod, Frederic Chopin

und Camille Saint-Saens erklingen.

Musizieren werden:
Matthias von Hintzenstern - Violoncello

Michael von Hintzenstern - Peternell-Orgel

Es wird um Spenden zur Sanierung der bedeutenden
Peternell-Orgel in Lindenkreuz gebeten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Spenden zur Sanieruno der Peternell-Orgel Lindenkreuz:

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lindenkreuz
IBAN: DE09_8305_0000_0000_2 1 06_09

Stichwort : Orgelsanierung

Es können Spendenbescheini-
gungen ausgestellt werden.
Bitte dazu die Adresse bei der
Überweisung angeben.

Die beiden Künstler
Michael und Matthias
von Hintzenstern
freuen sich auf
Lindenkreuz!

Mit dem neuen Schuljahr startet ein neuer
Konfirmanden-Jahrgang
Du kommst in die 7. Klasse und hast Lust, gemeinsam mit ande-
ren über Gott und die Welt nachzudenken, Fragen zu stellen, die
dich bewegen, neue Dinge auszuprobieren, Ausflüge zu machen
und unsere Gemeinde kennenzulernen?
Dann melde dich an, egal, ob getauft oder nicht, wir freuen uns
auf dichl Im September geht's los.

Eheiubiläen
Sie begehen in diesem Jahr ein Ehejubiiäum? Solch ein Tag bietet
Anlass zurückzuschauen, vielleicht in Form einer Andacht in der
Kirche oder bei Ihnen zu Hause.
Gern können wir lhnen dazu eine Urkunde überreichen und
erneut den Segen unseres Herrn zusprechen.
Wenn Sie dies wünschen, kontaktieren Sie uns bitte im Pfarramt.
Samstaq, 24. Juni. Johannistaq:
16.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe,

Pf arrgarten Münchenbernsdorf
Sonntag.25. Juni:
10.00 Uhr Gottesdienst zum Stadtfest, Münchenbernsdorf
14.00Uhr Gottesdienst,Großebersdorf
16.00 Uhr Benefiz-Konzert für die Peternell-Orgel,

Kirche Lindenkreuz
Mittwoch.28. Juni:
14.30Uhr Gemeindenachmittag, Niederpöllnitz
Samstag. 01. Juli:
16.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Schwarzbach
Sonntag. 02. Juli:
14.00 Uhr Reise-Segen-cottesdienst, Kirche Lindenkreuz
Dienstaq. 04. Juli:
14.00 Uhr Andacht mit Kaffeetrinken, Kirche Kleinbocka
Sonntag. 09. Juli:
10.00Uhr Fahrrad-Gottesdienst,

von Weida über Wünschendorf bis Röppisch
Sonntao.16. Juli:
10.00Uhr Gottesdienst, Münchenbernsdorf
13.30 Uhr Gottesdienst, Kleinbernsdorf
15.00 Uhr Gottesdienst, Schöna
Sonntaq.23. Juli:
10.00 Uhr Gottesdienst, Fortswolfersdorf
14.00 Uhr Konzert ,,Sommermelodien", Kirche Großbocka

Frauenkreis: Dienstag, 4. Juli, 19.00 Uhr
Gemeindenachmittag: Donnerstag, 17. August
Jugend: freitags vierzehntägig, 19.00 Uhr
Teenies: freitags vierzehntägig,

17.00 bis 19.00 Uhr
Konfirmanden:
Kinderkirche:

Kirchenchor:
Kirchenchor Bocka:
Posaunenchor:
Nachwuchs-
Posaunenchor:

dienstags 15.00 - 17.00 Uhr
mittwochs 14.00 Uhr 1. - 3. Klasse
mittwochs 15.00 Uhr 4. - 6. Klasse
mittwochs 14-tägig, 17.30 Uhr
donnerstags 20 Uhr, Großbocka
nach Absprache

montags 18.00 Uhr
Evang.-Luther. Pfarramt Münchenbernsdorf,Pfarrerin Stefanie Schwalbe,
Kirch-berg 1, 07589 München-bernsdorf, Telefon: 036604/2253,
Fax: 03 66 04/2 0 1 70, E-Mail: pfarramt.muenchenbernsdorf @ekmd.de

Verwaltung: Claudia Philipp-Möller, Kirchberg 1, 07589 Münchenbernsdorf
Sprechzeit: freitags von 10.00 Ufu bis 12.00 Uhr, Tel.: 036604/204678,
Fax: 2 0 1 70, E-Mail: pfarramt.muenchenbernsdorf @ekmd.de

Neues Eingangstor
für den Friedhof in Großbocka

Die Kirchgemeinde Großbocka freut
sich sehr über ein neues Tor, was nun
auch einen Hintereingang am Friedhof
ermöglicht.
Durch großzügige Spenden konnten wir
dieses Bauvorhaben durchführen und
erleichtern somit dem Einen oder An-
deren den Zugang zum Friedhof.
Wir möchten an dieser Stelle noch ein-
mal recht herzllch DANKE!!! an alle
Spender und Mitwirkende sagen.

Herzliche Grüße
Ihr Gemeindekirchenrat Großbocka

Konfirmation 2023
Hiermit möchten wir uns, auch i.m Namen

unserer Familien, für die vielen lieben Worte,
die tollen Geschenke und einen unvergesslichen

Johanna Lippold
Magdalena Schwalbe

Johanna Herder
Alina Gebhardt
Philipp Schwarz

Paul Grüner

Tag bedanken! I I
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täuteordnung
für die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Münchenbernsdorf

vom Gemeindekirchenrat am 22. März 2023 beschlossen.

Diese Läuteordnung lehnt sich an die von der Lutherischen Liturgischen Konferenz erarbeitete Läuteordnung des Jahres 1955 an.

A. Grundsätzliches
Die Kirche weiht und verwendet Glocken zu liturgischem Gebrauch. thr Geläute bildet einen Bestandteii des gottesdienstlichen
Lebens der Kirche. Die Glocken rufen zum Gottesdienst, zum Gebet und zur Fürbitte.
Wie die Türme der Kirchen sichtbare Zeichen sind, die von der vergehenden Welt weg nach oben zu dem Herrn Himmels weisen,
so sind die Glocken hörbare Zeichen, die zum Dienst des dreieinigen Gottes rufen. Sie künden Zeit und Stunde, erinnern uns an
die Ewigkeit und verkünden unüberhörbar den Herrschaftsanspruch Jesu Chrlsti über alle Welt. Sie begleiten die Glieder seiner
Gemeinde von der Taufe bis zur Bestattung als mahnende und tröstende Rufer des himmllschen Vaters.
Weil die Giocken für den besonderen Dienst der Kirche ausgesondert sind, ist ihre Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere
auch zu dem der Menschenehrung, ausgeschlossen.
Bei allgemeinen Notständen können Kirchenglocken den Dienst übernehmen, Menschen zu warnen oder Hilfe zu rufen. Auch in
diesem FalI mahnen sle alle Christen zum Gebet.

Die St. Maurltius-Kirche in Münchenbernsdorf besitzt drei Glocken:

IIIIU
Gießer:
Gußiahr:
Material:
Durchmesser [mml:
Gewicht [kg]:
Nominal (Bezugston a"=435 Hz.)

Betglocke
Taufglocke
Trauglocke
Sterbeglocke
Dominica

Max Rosenberger
1 508
Bronze
1200
1050
ges'-t

Andreas Heiner
1.492
Bronze
920
470
b'-7

Schilling & Lattermann
1954
Eisenhartguss
990
350
ces"-5

Die Glocken in der St. Mauritius-Kirche in Münchenbernsdorf werden wie folgit verwendet:

ilI
ilI
ilI
il
I

Zudem besitzt die St. Mauritius-Kirche in Münchenbernsdorf eln Uhrglockengeläut, welches Sequenz- und Stundensch-läge markiert.
Diese Glocken flnden in der Läuteordnung keine Anweisung.

B. Zur Praxis des Läutens

1.) Die Glocke wird in schwingende Bewegung unter beiderseitigem Anschlag des iCöppels versetzt. Ihr Joch darf nlcht in waa-
gerechte Lage kommen. Das sogenannte ,,Takt1äuten" d.h. das künstlich erzwungene gleichmäßige Nacheinanderschlagen der
Glocken ist nicht gutzuheißen; die Glocken eines Geläutes sollen vielmehr ihrer natürlich wechselnden Reihenfolge anschlagen.
Bei Läutemaschinen darf das Anhalten nicht abrupt, sondern nur durch allmähliches Einschwrngen von Glocke und Icöppel
erfolgen.
Das Ausläuten geschieht als natürliches Ausschwingen der Glocke.
a) Einzelglocke: Das Läuten einer einzelnen Glocke bringt deren Eigenart und Schönheit besonders gut zur Geltung. Es ist

allen anderen Läutearten gleichwertig und möglichst weitgehend anzuwenden.
b) Gruppenläuten: Das Zusammenläuten mit mehreren ausgewählten Giocken (Zweiergeläut).
c) Plenum (Vo11ge1äute): Das gleichzeitige Läuten aller zusammen läutbaren Glocken.

2.) Die Zeitdauer des Läutens sei kurz, im allgemeinen nrcht ]änger a1s 5 bis 10 Minuten. Bei längerem Geläute in AusnahmefäIlen
sind ,,Pulse" von 5 bis 7 Minuten Dauer durch Pausen von etwa 2 bis 3 Minuten Dauer voneinander zu trennen.

3.) Beim Anläuten beginnt die kieinste Glocke, erst nachdem diese voll ausschwingrt, d. h. nach etwa 10 bis 15 Doppelschlägen,
kommt die nächst größere Glocke hinzu. Das Ausläuten geschieht in der gleichen Reihenfolge, so dass die kleine Glocke zuerst
und die große GloCke zuletzt verstummt. Bei bestlmmten Anlässen beginnt die große Glocke, um eine Variationsmöglichkeit
zu gewinnen.

C. Läuteordnung

1.) Der Sonn- und Feiertagsgottesdienst ist grundsätzlich durch Läuten aller Glocken auszuzeichnen. Dem Hauptgeläut elnes
Gottesdienstes zum Sonn- und Feiertag geht im Abstand einer ganzen und einer halben Stunde das Vorläuten voraus, um die
Gemeinden an den bevorstehenden Gottesdienst zu erinnern.

2.) Läuten zu besonderen Feiertagen:
a.) Am Karfreitag entfälIt das Geläut.
b.) Am Karsamstag entfäIlt das Geläut.
c.) Der Ostertag wird am frühen Morgen des Ostertages um 6 Uhr eingeläutet.
d.) Das neue Jahr wird um 0 Uhr am Neujahrstag eingeläutet.
e.) Staatliche Feiertage, die gottesdienstlich nicht begangen werden, gelten hinsichtlich der Läuteordnung als Werktage.

3.) Tägliches Läuten und zum Gebet:
a.) Die Betglocke ist täglich B und 18 Uhr, außer am Samstag abends 18 Uhr, zu läuten. Das Gebetsiäuten besteht aus einem

Läuten von jeweils drei Minuten. Der Sonntag und kirchliche Feiertage verdrängen das Gebetsläuten.

4.) Ztm Sonntag gehört das Einläuten am Vortag um 18 Uhr mit zwei Glocken'

5.) Läuten zu Kasualgottesdiensten:
a.) Bei reinen Kasualgottesdiensten entfä]]t das Vorläuten zum Gottesdienst.
b.) Kasualgottesdienste werden mit dem vollen Ge1äut eingeläutet.
c.) Nach Trauerfeiern wird der Gang zum Friedhof mit der Sterbeglocke begleitet.
d.) Bei Trauungen wird der Auszug des Brautpaares mit dem vollen Geläut begleitet.
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Läuteordnungs -Übersicht :

Sonntag
Einläuten am vortag
Vorläuten I
Vorläuten II
Hauptläuten

Kirchliche Feiertage
Vorläuten I
Vorläuten II
Hauptläuten
Ostersonntag
Neujahrstag

Gebetsläuten wochentags
morgens
abends

Kasualgottesdienste
Taufe
Trauung
Trauung
Trauerfeier
Trauerfeier

1B Uhr
60 Min. vor dem Gottesdienst
30 Min. vor dem Gottesdienst
Zu Beginn des Gottesdienstes

60 Min. vor dem Gottesdienst
30 Min. vor dem Gottesdienst
Zu Beginn des Gottesdienstes
6 Uhr
0 Uhr

B Uhr
18 Uhr

Zu Beginn des Gottesdienstes
Zu Beginn des Gottesdienstes
Beim Auszug
Zu Beginn des Gottesdienstes
Beim Gang auf den Friedhof

3 Minuten
3 Minuten
3 Minuten
3 Minuten

3 Minuten
3 Minuten
3 Minuten
5 Minuten
15 Minuten

3 Mrnuten
3 Minuten

5 Minuten
5 Minuten

5 Minuten

III + II
ilI
II
III+II+I

il
I]
III+iI+I
III+II+I
III+J]+I

iII+II+i
IIi+II+I
III+II+I
III+II+1
II

UI
m

Herzliche Einladung zum

Stadt f e st - Go tte sd i e n st

0Ao Gott dich hingesät hat,
da sollst du blühen.

(aus Afrika)

am Sonntag, dem 25. luni 2023,
10.00 Uhr auf den tllarktplatz

i n tllün ch en b ern sdor f .

Einlad"ung
zur

r^usi kal i schen And.acht
in der St. Thomas Kirche Qropbocka

unter dem Motto

,,Sommermelodien"

Wir möchten Sie recht herzlich einloden zu unserer
musikolischen Andachf om

Sonntog, 23. Juli 2023, um 14:OO Uhr.
Es erklingen Sommermelodien und es konn gemeinsom

gesungen werden.
Im Anschluss loden wir zu einem gemütlichen

Beisommensein ein, mit Kaffee, Kuchen und Roster.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Herzli che Gr üße Thr 6emeindekirchenrot 6roßbocko

Herzliche Einlodung zum

RET5E - 5E6EN - GOTTE5DIENST

om Sonntag, dem 2. Juli 2023,
14.00 Uhr

in der Kirche in Lindenk?euz,
mit onschließendem Koffeetrinken.

Ev.-tuth. Pfarramt
Kirchberg 4 . 07629 St. Ganglolt' Telefon: 03 66 06 / 8 42 32
mit den Kirchorten: Reichenbach. St. Gangloff, Mörsdorf, Möckern, Waltersdorf
(bei Lindenkreuz), Großsaara mit Kleinsaara, Geißen mit Langengr0bsdorf

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
und Veranstaltungen!

Sonntag 25.06.2023
13:30 Uhr Waltersdorf
Sonntag 02.07.2023
14:00 Uhr Geißen

Sonntag 05.07.2023
16:00 Uhr Großsaara

Sonntag 76.07.2023
14:00 Uhr Waltersdorf
Sonntag 30.07.2023
14:00 Uhr Großsaara
Sonntag 73.08.2023
13:30 Uhr Waltersdorf

Dlavortrag: 500 Jahre Flucht aus
dem Kloster - Katharina von Bora
mit Dr. Thomas Frantzke (Leipzig)

mit Kirchenchor
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auch in den Genuss neuer Freiheiten. Jetzt ist die Zeit, Dich aus-
zuprobieren, Neues zu entdecken und Erfahrungen zu sammeln.
In den vergangenen Jahren war das nicht immer leicht: Ganz
besonders Deine Generation hat stark unter der Corona-Pande-
mie gelitten, musste Zukunftsängste durchstehen und auf viele
der Dinge verzichten, die diese Zeit eigentlich ausmachen - Kon-
talfte zu Freundlnnen und Gleichaltrigen, das Ausprobieren von
Freizeitalrtivitäten und das Erleben von Live-Kultur.
Aus diesem Grund möchte ich Dir heute den KulturPass vorstel-
len, der Dich auf einem digitalen Marktplatz direlit mit Kultur in
Deiner Nähe, aber auch in ganz Deutschland verbindet.

Was ist der KulturPass?
Der KuiturPass ist ein Angebot der Bundesregierung an alle, die
2023 ihren 18. Geburtstag feiern. Mit anderen Worten: für alle
zwischen dem 1.. Januar und 31. Dezember 2005 Geborenen,
unabhängig von ihrer Nationalität. Das sind ca. 750.000 junge
Menschen wie Du. Mit dem KulturPass erhältst Du ein virtuelles
Budget von 200 Euro, das Du für vielfältige lokale Kulturangebote
einsetzen kannst. So wird Kultur vor Ort noch einfacher erlebbar.
Der KulturPass ist eine App, die ab Mitte Juni für iOS und Android
zum Download bereitsteht. Das Budget kannst Du zum Beispiel
für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für
den Kauf von Büchern, Platten und Musikinstrumenten nutzen.

So bekommst Du den KulturPass - und Deine PIN
Wenn Du lm Jahr 2023 Deinen 18. Geburtstag feierst, brauchst
Du einen elektronischen Personalausweis (Online-Ausweis), eine
eID-Karte (falls Du EU-Bürgerin bist) oder einen eiektronlschen
Aufenthaltstitel (faIls Du aus elnem Dilttstaat kommst), damit
wir wissen, dass Du für den KulturPass berechtigt bist. Dann
kannst Du Dich direkt in der App registrieren und Dein Budget
von 200 Euro freischalten. Informationen dazu, wie das genau
funktioniert, gibt es auf www.kulturcass.de.
Um die Online-Funktion für Deinen jeweiligen Ausweis nutzen
zu können, hast Du entweder vom Bürgeramt oder von der Aus-
]änderbehörde eine PIN erhalten.
Solltest Du die Funktion noch nicht aktiviert haben, aber Dei-
ne PIN nicht mehr flnden können, kannst Du Dir für Deinen
Online-Ausweis oder Deine elD-Karte bei Deinem Bürgeramt
eine neue PIN geben lassen. Informationen hierzu flndest Du
auf www.personalausweisportal.de. Oder Du gehst auf www.
pin-ruecksetzbrief-bestelien.de und bestellst Dir einen Brief, um
die PIN zurücksetzen zu lassen. Beides ist für Dich kostenlos.
Eine neue PIN für Deinen elelrtronischen Aufenthaltstitel erhältst
Du bei der Ausländerbehörde.
Wenn Du Dich beim KulturPass registrieft hast, kannst Du das
Budget über die KuiturPass-App innerhalb von zwei Jahren ein-
iösen. Das Ticket oder den ausgewählten Artikel kannst Du vor
Ort bei den Kulturanbietern abholen.
So kannst Du unkompliziert und kostenlos unsere Kulturland-
schaft und ihr breites Angebot entdecken, erleben und auspro-
bieren. Dabei kannst Du seibst entscheiden, wo es hingeht - ins
Konzert, ins Kino, ins Theater oder ins Museum, oder vielleicht
doch lieber in die nächste Buchhandlung?
Ich lade Dich herzlich ein, den KulturPass zu nutzen und Dich
von seinen Angeboten überraschen zu lassen.

Ich freue mich auf Dich!

Deine
gez. Claudia Roth MdB - Staatsministerin für Kultur und Medien

Der KulturPass kommt!
Beilin, 12.Mar2023

Dein Geschenk zum 18. Geburtstag:
200 Euro für Kultur
Herzlichen G]ückwunsch zu Deinem 18. Ge-
burtstagl Neben einigen Pflichten, die Dich
mit der Volljährigkeit erwarten, kommst Du

WAS IST DER KULTURPASS?
Der KulturPass ist ein Proqramm der Bundesregierung, das
18-Jährige in Deutschland dabei unterstützt, die Vielfalt und
den Reichtum der Kultur kennenzulernen und zu erleben. AIle,
die im Jahr 2023 78 Jahre alt werden (Geburtsjahrgang 2005),
erhalten nach ihrer Registrierung ein virtueiles Budget von 200
Euro, das sich in der KuiturPass-App für eine große Vielfalt an
Kulturangeboten einsetzen lässt.

HIGHLIGHTS
- Die 18-Jährigen entscheiden frei, für welche kulturellen An-

gebote sie die 200 € nutzen
- Neugier erwecken und kulturelles Interesse vertiefen
- Kulturelle Teilhabe für aile, die 2023 1B Jahre alt werden und

in Deutschland leben, unabhängig von der Nationalität
- Deutschlandweit ein vielfältiges Angebot an Konzerten und

Bühnen, Museen und Parks, Kinos, Büchern, Tonträgern, Noten
und Musikinstrumenten via App entdecken, reservieren und
vor Ort einlösen

- Unterstützung der lokalen Kulturlandschaft

SO KÖNNEN DIE JUGENDLICHEN
AB 14. JUNI MITMACHEN
- Voraussetzung: 2005 geboren und Haupt-

wohnsitz in Deutschland
- KulturPass-App ist für iOS/ Android er-

hältlich
- Registrierung in der App erfolgrt:

. für deutsche Staatsbürger*innen
via Online-Ausweis (Personalaus-
weis mit elD-Funlrtion)

r für EU-Bürger*innen via eID-Karte
. für Jugendliche aus Drittstaaten mit dem Elektroni

schen Aufenthaltstitel (eAT)

- Freischaltung des Budgets nach Registrierung und Altersve-
riflzierung

- Nach Angeboten in der KulturPass-App suchen
- Via App die Angebote reservieren und den digitalen Abholcode

bekommen
- Den Code vor Ort oder auf der Webseite des Anbieters einlösen

und Kultur erleben

Kontaktinf ormationen :

Auf wwwkulturpass.de/jugendliche gibt es alle Informati
onen zum KulturPass.
Bei Fragen besuchen Sie unser HelpCenter:
service.kulturpass.de/help/de-de/2-jugendlich oder
kontaktieren Sie uns via E-Mail: kontakt@kultutpass.de

Der KulturPass ist eine Initiative des Deutschen Bundestages gemeinsam
mit der Staatsminlsterin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und Bun-
desfi.nanzminister Christian Lindner.
Die operative Umsetzung erfolgt durch die Stiftung Digitale Chancen.

ffi \ TIERSGHUTZVEREIN L;-Xl 16 e r)\ 't WEIDA E.V. ':EL) V'
Liebe Tierfreunde,
auch in diesem Jahr iäuft wieder unsere Kastrationsaktion für
verwilderte, streuende Katzen. Bltte meldet uns größere Katzen-
ansammlungen.
Wir als Tierschutzverein Weida arbeiten weiter wie bisher und
suchen tierliebe Menschen, die sich vorstellen können, bls zur
Vermittlung einen Pflegeplatz für Katzen, Hunde und evtl. Klein-
tiere bereitzustellen.
Nach wie vor sind wir für Futter- , Sach- und Geldspenden dank-
bar um unsere vorhandenen Pflegestellen versorgen zu können.

Wer uns tatkräftig unterstützen möchte/kann oder Hilfe braucht,
der schreibe uns bitte eine E-Mail: tierheim-weida@web.de,
eine PN www.facebook.com/Tierheim.Weida oder ruft an:
Tel. 036603 238805 (bitte den Anrufbeantworter nutzen).
Wir helfen euch gerne.

Wer uns flnanziell unterstützen möchte:
Unsere Kontonummer: Tierschutzverein Weida e.V

Volksbank Weida
IBAN DE15 8309 4454 0367 5132 09

Dankeschön!
Euer Tierschutz Weida-Team
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Das nächste Amtsbtaft erscheint am 20. Iuli 2023.
Bedaktionsschtus lff thre Beiträge ist 12.00 uh am 12. Juli2023.

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf und ihrer Mitgliedsgemeinden
BezugsmÖglichkeitenund-bedingungen: Ko§tenTosevedeilungandleHaushaltederveMaltungsgemeinschafil\,4ünchenbernsdorfindenMitgliedsoemeinden
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erfolgt dle verteilung zur selbstentnahme über prospektboxen in den jeweiligen ortsteilen.
Die Veröffentlichung der ieweiligen Ausgabe edolgt im lnternet unter www.rathaus-muenchenbernsdorf.de
Einzelbezug isi kostenpflichtig zu 1 ,60 € je Ausgabe am Sitz der VeMaltungsgemeinschaft l\.4ünchenbernsdod,
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Für die herzlichen
Clückwünsche, Blumen
und Ceschenke, die wir
anlässlich unserer

g,sldunßnJ{ßd,ßeiL
erhalten haben, möchten wir uns bei
u nseren Verwandten, Freu nden,
Nachbarn und Bekannten herzlichst
bedanken. Ein besonderes Danke-
schön unseren fleißigen Helfern, den ,L

Iustigen Programmgestaltern und denu
Partyservice Schmeißer. 

ii,l

Jlglmtrud, undqlhkll

Hundhaupten, im Juni 2023
;l

q{4.il
#\, { Für die zahlreichen Glückwünsche,

Blumen und Geschenke die uns
anlässlich unserer

entgegengebracht wurden, möchten wir uns bei
unserer Familie, allen Verwandten, Nachbarn,
Bekannten und dem DRK Seniorentreffganz

herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt den
Setzern der Ehrenpforte, dem Partyservice

Henrik Müller, Sonja und |ürgen Schulz die uns
an diesem Tag so hilfreich zur Seite standen.

Münchenbernsdorf, im lwti 2023

r@L-.
lreuno

Autonobile GnbH & Co, KG

Bahnhofstraße 33 . 07570 Weida
Telefon: 036603/71532
E-Mail: freund-automobile@t-online.de
www.f reund-automobile.de

t104i2015,79 800 km, Diesel,ll0 kW (150 PS),1997cm.,Au.

t0rllalik, nd c'Blal [/eta c, scheckheftgepflegt, näch$e

Hu-Prüfrng 03/2024,4 Zylifder, Al rad-Antr et, 6 Eänge, i
,,,.,1 Nic htrauc h erfah zeug, Par n en kit, ( imaa nlage, fla dio, Lede rlen krad, ESP, s ofix, Kopfa rba g, Spo ler, e ektr ir.,.

Seltefsp ege, C0,ABS,Sp0rtsitre,Temp0lllat,tellb, Bücks tzballk, Berganfahrass $ent,Sprachstel]erlrn!,

E nnarkh fe Sensoren hintell l], \/0rne, B0rdc0mp!ter, Arm ehne, Silzheizlng, N0trLjfsysterll, Dachrelrng,

getönte Sche ben, Xenonscheinvverfer, beh tr0ntscheibe, fle felldrtrckktlltr0l systelll, Begersers0r,

l0rd0sellstLrtie, ( inlaat]t0lnatik,Sche l]l,verferrein gung, Nebe sche rurerfer,ZV mrl Fl]nkierrlbed enl]ng,

A ufe gen,0eschwindigke tsbegrenzlngsanlage, Blrleto0th, rl,v,a nl

(raftsl0ff!eibratrth 5,2 i 100 km (k0mb ), 6,0 /1t]0 krn ( nner0rls),1 I r/1l]0 km (arßer!rtg, C0:.t[] ss 0nei
[!r! 6, Fe nstaNb0laketie] 4 (Drün)

Aumaer
,Wpffi'**

& lmprägnienyerk GmbH

Wir suchen zur sofortigen Einstellung

einen LKW-Fahrer
(Nahverkehr, Kl. C, Cl, ClE, CE)

für Holztransporte (LKW mit Kran)

Ab August 2023 Azubi gesucht
Holzbearbeitungsmechani ker

FA Hobelindustrie

Bewerbungen an: Aumaer Holz-& lmprägnierwerk GmbH
Wüstenwetzdorfer Weg 26, 07955 Auma-Weidatal

Telefon: 036626 20237 . E-Mail: info@auma-holz.de

Ansprechparlner: Frank Ehrenpfordt 0l 73 5579051
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Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehn

Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die niemand nehmen kann.

Bernd Kubek
* 10.05.1952 'r 04.05.2023

Herzlichen Dank für ein stilles Gebet, für ein tröstendes Wort,
gesprochen oder geschrieben, für einen Händedruck, wenn die
Worte fehlten, für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, für
Blumen, Kränze und Zuwendungen allen Verwandten, Bekannten,
Nachbarn und ehemaligen Schulfreunden, die meinen lieben Mann,
unseren Vater und Bruder in seinem Leben und auf seinem letz-
ten Weg begleitet haben.

Andrea Kubek und Familie
im Namen aller Angehörigen.

Münchenbernsdorf. im Mai 2023

.i&li.,..,.',,,tt;t-. §ll,t ",-'
.i;:i..:i:.- r: ::]::ia::, ,ry
.:iü. : . '..,ri:,,': ', ,.:, ;'.,::!tr.: ' -. .t:::it ,.,:t . .. .:,:..
:l 1: : ::..'-- . :' :. a "i;.i..-- :r l :§::l'il::::r.:::::ii?j::r-.
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,,htur tlurclt tlit llolltuttg, blt:iht ollts lte rt'it, irtuntr nieltr neu :u lte.qitrtan.'

Charle. Pigul

Mit grol3er'frauer haben wir vom viel zu fl'i.ihen Tocl unserer
langjährigen Kollegin

Uta Weller
erl'ahren.

Ihrer Familie gelten in dic'ser schrverenZeil unsere auti'ichtige
Anteilnahme und Gedanken.

Wir rve'rden Uta als liebc und -seschlitzte Kolle,sin fiir immc'r in
bcster Erinnerung behalten.
Mit grolSen-r Engagement hat sie sich stets f ür dic Bclange
unscres Unternehrnens ei nsesetzi.

Die Geschäftsführung und das gesamte Team
der Micro Hybrid Electronic GmbH

b

ie

.lZeiaflungtüezle'ful,?tu/ä/
foff.o 7../n/"o/,tc/

Irth. K. Scltunnnrt

Sprechen Sie mit tuts,.', 
bet'or Sie uns brouclten.

Bestatturtg ist kein
Tabuthema.

Or\S'IiloF
.I-EDEj]iJOSE
oT589 Lederhose . Hauptstr. ro
Telefon: q66o4l 2663

Liebe Gäste,
unser Gasthof ist bis Ende fuli wegen

Kran kheit geschlossen!
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Danksagung

Es weht derWind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättent eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein bestimmte unser Leben.
Drum wird dies eine Blatt allein
uns immer wieder.fehlen.

Herzlich möchten wir uns bei allen bedanken, die meine liebe Ehefrau. unsere
gute Mama, Schwiegermama, Oma und beste Freundin

UtaWeller
geb. 11.02.1970 gest. 18.05.2023

im Leben schätzten, sich mit unserer Trauer verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

In stiller Trauer

Jörg Weller mit Familie

Münchenbernsdorf. im Juni 2023

München-

bernsdorfer

ArntEblat
lesen -

infonniert
Eeinl

Itödel-Meyer, Steinweg 26,
Gera kaull last alles Alle.
Mi. - Do. 09 -'19 Uhr
Tel. 0152/06134952

Der Trauer
nicht allein

gegenüberstehen.

Wir vermitteln Rat

' und Unterstützung. Einschlafen zu dürfen, tDenn man
sein Leben nicht mehr selbst

gestalten kann, ist der Weg zur
Freiheit und Trost für uns alle.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von

unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Aßnnfrß, Klnra Jlßinr ißlL
geb. Tittelbach

* 02.02.1939 t 06.06.2023

In liebevoller Erinnerung
deine Tochter Kerstin mit Dieter und Lars
deine Tochter Annett mit Thomas und Carolin

Die Urnenbeisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Münchenbernsdorf, im J:urri 2023
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Lieben Dank
für die entgegengebrachte Anteilnahme durch die
liebevoll geschriebenen und gesprochenen Worte
sowie Geldzuwendungen zum Abschied unseres
lieben Ehemannes,Vaters und Opas

Kuno Röthel
* |t.04.t941 t 10.05.2023

Besonderer Dank an Pfarrerin Stefanie Schwalbe.
Günter Gäbler, Katja Geffarth, Cora Geffarth und
Silke Kaule. Sie haben uns mit ihren tröstenden
Worten, ihrem Orgelspiel, ihrem Gesang und der
geschmückten Kirche diesen schweren Weg leichter
werden lassen.

In liebevoller Erinnerung
Familie Röthel und Familie Nardini

NeustadUOrla, Bocka, Ebermannsdorf
im Juni 2023

iT*'',. f t. t ,.i.

' /-r .

€inzigatlig *tarslDl.,
u^vetge.sse.n bleibst Du.

Worte können nicht beschreiben, wie schwer es

ist, einen geliebten Menschen zu verlieren.

Worte können nicht beschreiben, wie sehr es

uns berührt, zu erleben, mit wie viel Liebe, Achtung
und Weftschä[ung auch andere an ihn denken,

rnit uns trauern und ihn vermissen.

Gran+h er Bvrgold
. 20. April 1949 t 11 . Mai 2023

Danke, an alle fur den Trost in Wort und Schrift.

B.-sonder^er Dayrk
gilt dem Pflegedienst Kerstin Hädrich,

Pfarrer Stefan Langner, Laura Breuer und
Anne Wenzlawek mit Team von GBG Bestattungen

St. Gangloff für die liebevolle Begleitung.

Jn erttiger Liebe
Deine Gaby

Deine Töchter Annett und Yvonne mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Reichenbach, im Juni 2023

ffi1&Fl ilfe im Trauerfa I l,
i' Bestattu ngsvorsorge u nd

l$"*kö.§tehfreie Be ratu ng
:,rri"r.:'r' 

I h f,iä rtifi zierter u nd ge p rüft e r Bestatter fü r
Münchenbernsdorf und Umgebung ist für Sie da.

:':.1,i'lhie Ansprechpartnerin vor Ort: Frau Liebing
: lm Trauerfall Tag & Nacht für Sie da

03550418L262
rf @bestattungshaus-pfl ugbeil.de

Baumfällung, -Pflege und -Pflanzung

Baumkontrolle

Verkehrssicherung

Service rund um Haus & Garten

Verkauf von Brennholz
und Hackschnitzeln

MIM
1if FQRST &
GARTEN
Ralr paürrR 

-

\/
EIJPFI

SIND
a

CUPRA
N GERA

ZEIT, FUR EINE RENNSPORTLICH
INSPIR]ERTE PROBEFAHRT,

Autohaus am Südbahnhof GmbH & Co. KG
Erfurtstrasse 14 - O7545 Gera
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BARRIEREARMER WOHNRAUM IM MEHRFAMILIENHAUS

ODER IN BETREUTEN WOHNOBJEKTEN:

*fa,:ankt-
WOHNEN' '

-r I

%oh
,17Z25
Zeulsdorfer Str. 25 o 07549 Gera

ln diesen 3 0bjekten wird das Wohlfühlen rund ums Wohnen und Leben selbst-

verständlich, Banierefrei, bzw mit geringen Barrieren ist jeder Mieter frei zu

entscheiden, welche Hilfe und in welchem Umfang er sie annehmen möchte,

Die in jedem Haus vorhandenen Gemeinschaftsbereiche bieten Gelegenheit

lür gemeinsame Aktivitäten. Unsere Mltarbeiter vor ort organisieren bunte

Programme, so dass nie Langeweile Einzug hält. Natürlich können Sie unsere

Mitarbeiter auch zu allen Fragen rund um Pflege und Betreuung ansprechen.

Wenn Sie in anderen Bereichen des Lebens Unterstützung benötigen, können

FÜR JEDEN ANSPRUcH

DIE PASSENDE WOHNUNG.
0365.82331-30 I D|E-AUFBAU.DE
EINFACH BESSER WOHNEN IN GERA UND JENA. SEIT 1956

'njßkrtt»nrV" "'' 'l "-" "-
,r InWoh*park

,,ZUR ATTEN SCHULE I" ,,ZUR ALTEN SGHULE II"
Grüner Weg 65 r 07546 Gera Lusaner Straße 24 o 07549 Gera

DAS PLUS FUR IHR LEBEN.

Sie sich diese individuell aus einer Vielzahl von Angeboten unserer Partner

wählen, Die Ausführung der Hilfe wird dann von den Drenstleistern übernom-

men. Selbstverständlich können wir lhnen auch außerhalb unserer Senioren-

wohnanlagen barrierereduzierten Wohnraum anbieten, Auch in diesem Fall

stehen lhnen unsere Mitarbeiter aus den Bereichen Sozialmanagement und

Wohnungswirtschaft jederzeit beratend und unterstützend zur Seite. Unsere

Hauswarte sorgen lür ein angenehmes Wohnumfeld und haben natürlich auch

immer für lhre Fragen und Wünsche ein offenes 0hr.

WIR BERATEN sIE GERN PERSÖNLICH IN UNSERER GESCHAFISSIELLE IN GERA:

Goethestraße 6
BESIcHTIGUNGEN: Mo.-Fr. von 8.OO-18.OO Uhr

(und nach Vereinbarung)

Du hast deine Sommerferien noch nicht
verplant und suchst einen

Ferienjob?
Dann melde Dich bei uns!

GEBR. WAGNER
BEDACHUNG

Larrdsasthof ,,WEIB ERWIRTSCHAFT"
Miftelpöllnitz

lnh. Brigitta Majer

Telefon: 036482 / 30779

Mo. - Mi.: 11.00 - 14.00 Uhr
17.00 - 21 .00 uhr

Donnerstag: Ruhetag
Freitag: Ruhetag
Sa. + So. 11.00 - 14.00 Uhr

17.00 - 21.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Wir

haben

für

Sie

geöffnei:

Alles Lrmter
e§mem §aeh.
I Orthopädische Schuhe I lndividuelle Einlagen ! Diabetes-

versorgung I Feine Maßschuhe I Bewegungsanalyse
I Prothesen I Orthesen I Kompressionsversorgung tr Brand-
verletztenversorgung ! Bandagen I Epithesenversorgung

I Kompression I Medizinische Mieder

Was auch immer Sie brauchen - Wir beraten Sie gern.

Quaiität, die mich bewegt. Mehr auf petters-orthopaedie.de
Berliner Straße 136 | ozs+s Gera I Telefon 0365.83325-0

Bohnhotslr. 5. 07980 Bergo. info@housh0llsoufloesung-hoeberer.de

lel. 01 6211 427 I I 6. www.houshqll§0utloesung-hoebeler.de
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rlJ;ir{iräiffi,ll+,'
Auto-Haupt GbR . Großebersdorf 17 . 07570 Harth-Pöllnitz

Tel.: O366O7 12382 . Fa* 036607 160623. Mai!: ford@auto-haupt.de . www.auto-haupt.de

Ren6 SchreinerGmbH
Am Lasurberg 2

07551 Gera - Zwötzen

Tel.: (0365)7333/- 0

Far (0365)73i37-20

Mail: info@schreiner-container.de

Web: www.schreiner-container.de

. Containerdienst

. Baustoffhandel

. Brennstoffhandel

.Gala-Bau

.Abbruch

ß

. \-Pl macht Zukunft.
wefder Sre aerl eines aqilen l'/rtt€lstä,r(llers rnii !llobaier Power Ltrrd

irelfen Sie ur ts, unsel e lret ausl tltt let ttciett F tt tttenTlelal att ur rsel etlr

Standor t Lederhose zu llewältigeil

. Gruppenleiter Fertigungssteuerung (m/w/d)

' Financial Analyst t*r*rar

' Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa)
und Brandschutz 1*r*ra;

. Laborant im Keramiklabor lmrwral

. Technischer Vertriebsingenieur r,,*ror

Ailf Sre warten irrdrvidLrelle !!eilerbrldi.Inq:rtrr;tl\näilrrre t, elte artge

nehrre Ar[]ertsatmosphär e ir modpr ner l.lnr(lEllL.rnq1, I;etr iebliclre
Alter svorsorrle, JobRari, Killder leiJ erungszLtsclrLtss rId vigles ttteltt

§§6

CHREINER

_<
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ffiffi
ffiffiiirruIrcrrfterffisilofr#

ffiffiwffiffiffiw

Freitagt ab I §;oo uhr
Stars on Video - Teledisco

Sarnrtasr oh r ü:sü {.rhr

4fr. üldtimertreff*n & ,,?üs d.ü" TTir" her der Feuerwefur
ADAC ül dtime r-AuEfa hrt

r,b IF:$ü ryhrFä§bieranstie h ß, Eröffnunq auf dem Mar"kr

Fartyabend rmrr,,b8 happy"

§onntag: I s;ss {Jhr

Festgottesdienst

Famitiennachtrffiä-X:
rnir WCIlfgang 5e hwalnn

,,,ffi% **p& ä & ffiffiffi ffiffiffiq&ffi -e# & 
*,& 

'@# . a-# fu# ffi ffi w tu @ddtr ffi,e#
wwwwätr* §§x &-§ ffi re ffi §% & §% kw r tr §d G #* d w

t. t%& rcs* %e ffi6 {f:i:J;X '* r,rr # 3r§
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&H Cer

sffenen T[ir

24. Juni 2023 ab L4 Uhr

Gerätehaus FF Münchenbernsdorf

Thomas-M ü ntzer-Stra ße 14

Ab 10 Uhr Oldtimer Rallye des MC Münchenbernsdorf e.V.

Programm

Vorführung der Jugendfeuerwehr / Bambinis

Feuerwehr zum Anfassen und Bestaunen

Für unsere kleinen Gäste: Kinderschminken

Spielstrecke, Tombola

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Kaffee & Kuchen - der Rost brennt - Gulaschkanone
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